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Landkreis Stendal

Bekanntmachung
des Landkreises Stendal

Bekanntmachung gemäß § 3 a Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit (UVPG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I  S. 94  Nr. 7/2010)  
i.V.m. § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Land Sachsen-
Anhalt (UVPG LSA) vom 27.08.2002 (GVBl. LSA Nr. 47 vom 30.08.2002, S. 372-374), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2009 (GVBl. LSA  S. 708  
Nr. 24/2009) über den Verzicht der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Folgendes Vorhaben wurde beantragt, das folgende Grundstücke berührt:

Antrag vom Antragsteller Vorhaben Gemarkung Flur Flurstück
14.09.2010 Lothar und Rene  Bodenentnahmestelle  Havelberg 12      45
 Wustrau GbR Havelberg  12      46
    12      47

Es handelt sich hier um ein Vorhaben gemäß Nummer 1.14 der Anlage 1 zum  UVPG LSA. 
Gemäß § 2 Abs. 2  UVPG LSA  i.V.m. der Anlage 2 zum UVPG LSA  wurde im Rahmen 
der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls das Verfahren  zur Feststellung der UVP-Pflicht 
durchgeführt.
Diese Vorprüfung ergab, dass es sich bei diesem Vorhaben um  eine n i c h t UVP - pflichtige 
Maßnahme zum Gewässerausbau i.S.v. § 64 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I  S. 2585  Nr. 51/2009) handelt. 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung entfällt somit in diesem Verfahren.

Hinweis: 
Diese Feststellung ist nicht selbständig durch Rechtsmittel anfechtbar.

Stendal, den 10.01.2011
    

Hellmuth
Landrat

Landkreis Stendal

Öffentliche Bekanntmachung zur Landtagswahl 2011

Der Kreiswahlleiter 
für die Wahlkreise 03 Havelberg-Osterburg und 04 Stendal

Die Sitzung des Kreiswahlausschusses für die Wahlkreise 03 und 04 zur Zulassung der Be-
werber anlässlich der Landtagswahl am 20.03.2011 findet 

am Mittwoch, dem 02.02.2011, um 16:00 Uhr, 
im Landratsamt Stendal, Hospitalstraße 1-2, 39576 Stendal, Raum 06 (Altbau) 

statt.

Die Sitzung ist öffentlich.
Entsprechend § 4 Abs. 2 Landeswahlordnung weise ich darauf hin, dass der Kreiswahlaus-
schuss ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Beisitzer beschlussfähig ist.

Gemäß § 12 Abs. 3 und 4 Landeswahlgesetz i.V.m. § 3 Abs. 3 und 4 Landeswahlordnung 
wurden folgende Personen in den Kreiswahlausschuss als Beisitzer berufen:
• Frau Angela Brandt (CDU)
• Herr Reinhard Weis (SPD)
• Herr Werner Schmidt (DIE LINKE)
• Herr Eduard Stapel (GRÜNE)
• Herr Ralf Mosow
• Herr Dirk Michaelis

Die Berufung als stellvertretende Beisitzer erfolgte für:
• Frau Dörthe Hesse (CDU)
• Frau Petra Hofmann (SPD)
• Herr Jürgen Emanuel (DIE LINKE) 

Stendal, den 18.01.2011

Jörg Hellmuth    
Kreiswahlleiter

    



Berufsbildende Schulen I des Landkreises Stendal
- Europaschule - 
Schillerstr. 6
39576 Stendal

Anmeldefristen der BbS I zum Schuljahr 2011/12

Ausbildungsangebot    Anmeldefristen

Berufsschule in den Berufsfeldern/  ohne Fristsetzung
Berufsbereichen
• Bautechnik    Anmeldung nach Abschluss
• Metalltechnik    des Ausbildungsvertrages
• Elektrotechnik    » durch den Lehrbetrieb
• Farbtechnik und Raumgestaltung u. 
   Oberflächentechnik
• Holztechnik
• Ernährung und Hauswirtschaft
• Fahrzeugtechnik

Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)
in den Berufsfeldern:
• Metalltechnik    15. März 2011
• Elektrotechnik
• Bautechnik
• Holztechnik
 
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
in den Berufsfeldern:
(2 Berufsfelder auswählen bei der Anmeldung) 15. März 2011
• Metalltechnik
• Elektrotechnik
• Farbtechnik/Raumgestaltung
• Bautechnik
• Holztechnik
• Agrarwirtschaft
• Ernährung und Hauswirtschaft
• Textiltechnik und Bekleidung 

Berufsfachschule (BFS): 

- einjährige Berufsfachschulen, die den 
   Hauptschulabschluss ermöglicht in der 
   Fachrichtung:
• Gastronomie    15. März 2011
 
- zweijährige Berufsfachschule, die zu einem
   beruflichen Abschluss führt:
• Technische Assistenz für Informatik  15. März 2011
• Gestaltungstechnische Assistenz  

Fachoberschule (FOS):

- einjährige Fachoberschule, die die 
   Fachhochschulreife ermöglicht , in den 
   Fachrichtungen:
• Metalltechnik    15. März 2011
• Elektrotechnik
• Bautechnik
• Informatik 

Hinweis: Spätere Anmeldungen sind möglich.
 Sie können jedoch nur noch im Nachrückverfahren berücksichtigt werden.

gez. Bätz
Schulleiter

Hansestadt Stendal

Bekanntmachung der Hansestadt Stendal
Öffentliche Auslegung der Entwurfsplanung zur Maßnahme 

„Erneuerung des Regenwasserkanals Nicolaistraße 2. BA in Stendal“ 

Die Entwurfsplanung  liegt im Tiefbauamt der Hansestadt Stendal, Moltkestraße 34 - 36, 
Zimmer 316, im Zeitraum vom 26.01.2011 bis 25.02.2011 öffentlich aus.
Der Abschnitt der geplanten Erneuerung des Kanals erstreckt sich vom Wernerplatz bis zur 
Uchte in der Grabenstraße in einer Länge von ca. 255 m.

Alle Grundstückseigentümer, Mieter-, Pächter und sonstige Betroffene haben die Möglich-
keit, in den nachfolgend genannten Zeiten:

   Dienstag  09.00- 12.00 Uhr
   Donnerstag 09.00- 18.00 Uhr
   oder nach Vereinbarung

Anregungen, Vorschläge und Ergänzungen zu den ausgelegten  Planungsunterlagen schrift-
lich bzw. mündlich zur Niederschrift darzulegen.

Darüber hinaus findet am 23.02.2011 eine Anliegerinformationsveranstaltung zu vorgenann-

ter Maßnahme statt.
 Ort: Stendal, Rathausfestsaal/ Markt 1
 Beginn: 17.00 Uhr

Alle Grundstückseigentümer, Mieter-, Pächter und sonstige Betroffene sind hierzu eingela-
den. 

Stendal, 26.01.2011  
(Tag der Veröffentlichung)

      Klaus Schmotz  
      Oberbürgermeister 

Hansestadt Stendal
Ordnungsamt 

Festsetzung der Hundesteuer 
der Hansestadt Stendal für das Kalenderjahr 2011 

durch öffentliche Bekanntmachung

1. Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle Hundesteuerpflichtigen, 
die im Kalenderjahr 2011 die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für 
sie wird die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2011 gemäß § 12 Abs. 1 Kommunalabga-
bengesetz für das Land Sachsen-Anhalt durch diese öffentliche Bekanntmachung mit dem 
zuletzt für das Kalenderjahr 2010 veranlagten Betrag festgesetzt.

2. Die Hundesteuersätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Sie betragen:

a) Für das Gebiet der Hansestadt Stendal, soweit nicht unter Ziffer 2 anders geregelt

  für den 1. Hund                          60,00 Euro
  für den 2. Hund       84,00 Euro
  für den 3. Hund                  120,00 Euro.
  
Für jeden weiteren gehaltenen Hund wird ein Aufschlag von 36,00 Euro erhoben.

b) Abweichend von Buchstabe a betragen die Steuersätze für die Ortschaften

Heeren  für den 1. Hund    30,00 Euro  
  für den 2. Hund        40,00 Euro
  für den 3.und jeden weiteren Hund 50,00 Euro

Nahrstedt  für den 1. Hund           17,00 Euro
  für den 2. Hund    25,00 Euro
  für den 3. und jeden weiteren Hund 33,00 Euro

Buchholz  für den 1. Hund   25,00 Euro
  für den 2. Hund   35,00 Euro
  für den 3. und jeden weiteren Hund          50,00 Euro

Wittenmoor (Ortsteile Wittenmoor und Vollenschier)  
  für den 1. Hund                   15,00 Euro
  für den 2. und jeden weiteren Hund 20,00 Euro
     
Volgfelde  für den 1. Hund                                          10,00 Euro
  für den 2. und jeden weiteren Hund 15,00 Euro
     
Staats  für den 1. Hund                   10,00 Euro
  für den 2. und jeden weiteren Hund 15,00 Euro
    
Möringen (Ortsteile Möringen und Klein Möringen)  
  für den 1. Hund    15,00 Euro
  für den 2. Hund    25,00 Euro
  für den 3. und jeden weiteren Hund 51,00 Euro

Uchtspringe (Ortsteile Uchtspringe, Börgitz und Wilhelmshof)   
  für den 1. Hund    15,00 Euro
  für den 2. Hund    30,00 Euro
  für den 3. und jeden weiteren Hund  46,00 Euro

Groß Schwechten (Ortsteile Groß Schwechten, Neuendorf a. Speck und Peulingen) 
  für den 1. Hund    31,00 Euro
  für den 2. und jeden weiteren Hund  50,00 Euro
  für den 1. und jeden weiteren
  Kampfhund                 240,00 Euro 

Uenglingen für den 1. Hund    15,00 Euro
  für den 2. Hund    25,00 Euro
  für den 3. und jeden weiteren Hund  35,00 Euro 

Vinzelberg für den 1. Hund   18,00 Euro
  für den 2. und jeden weiteren Hund 26,00 Euro.
      
3. Die Hundesteuer ist zu ¼ des Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2011 
fällig. Es ist gestattet, die Steuer für das ganze Jahr im Voraus zum 15.02.2011 zu entrich-
ten. Abweichend von Satz 1 ist die Hundesteuer für die Ortschaften Wittenmoor (Ortsteile 
Wittenmoor und Vollenschier), Volgfelde, Staats, Möringen (Ortsteile Möringen und Klein 
Möringen), Uchtspringe (Ortsteile Uchtspringe, Börgitz und Wilhelmshof), Groß Schwech-
ten (Ortsteile Groß Schwechten, Neuendorf a. Speck und Peulingen) sowie Uenglingen mit 
dem Jahresbetrag am 15.08.2011 fällig. 
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4. Diese Steuerfestsetzung hat mit der öffentlichen Bekanntmachung die Rechtswirkung ei-
nes schriftlichen Steuerbescheides. Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen ein-
treten, wird hierüber ein entsprechender Hundesteuerbescheid erteilt. Abweichend von Satz 
1 wird die Hundesteuer für die Ortschaft Vinzelberg aus verwaltungstechnischen Gründen 
gesondert durch Steuerbescheid festgesetzt.

Hinweis: 
Die in 2009 ausgegebenen Hundemarken für die Hansestadt Stendal behalten bis zur Aus-
gabe neuer Hundezeichen ihre Gültigkeit. Steuerpflichtigen, bei denen die Einziehung der 
Hundesteuer zur Fälligkeit eine unbillige Härte bedeutet, kann auf Antrag unter Nachweis 
der wirtschaftlichen Verhältnisse die Hundesteuer gestundet oder erlassen werden.

Zahlungsaufforderung:
Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur Abbuchung der Hundesteuer erteilt haben, 
werden gebeten, die Hundesteuer 2011 - wie im zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt 
- unter Angabe der Finanzadresse zu entrichten.

Konto der Hansestadt Stendal: Kreissparkasse Stendal, BLZ 81050555, Konto-Nr. 301 0000 
374.

Bei verspäteter Zahlung werden Mahngebühren und Säumniszuschläge festgesetzt.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen die Hundesteuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Hansestadt 
Stendal, Markt 1, 39576 Hansestadt Stendal, schriftlich oder zur Niederschrift - nicht durch 
elektronische Form - einzulegen.
Bitte beachten Sie, dass die Einlegung eines Widerspruchs gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung die Einhaltung der Zahlungsfrist nicht beeinflusst.

Hansestadt Stendal, den 19.01.2011

Klaus Schmotz      
Oberbürgermeister

Hansestadt Stendal

1. Anderungssatzung
der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Hansestadt Stendal

Auf der Grundlaged er $$ 6, 33 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeindeordnundge des Landes 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBI. LSA S. 568) in der zuletzt gülti-
gen Fassung und des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(BrSchG LSA) vom 07. Juli 1994 (GVBI. LSA S. 1786) in der zuletzt gültigen Fassung, hat 
der Stadtrat der Hansestadt Stendal in seiner Sitzung am 13.12.2010 folgende 1.Änderungs-
satzung der Feuenwehrsatzung der Stadt Stendal vom 03.07.2007 beschlossen:

1. Anderungen
(1) § 1 erhält folgende Fassung:

§ 1
Aufgaben und Gliederung

Die Freiwillige Feuerwehr Stendal ist eine öffentliche Einrichtung der Hansestadt Stendal.
Sie erfüllt die nach dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, 
den Gemeinden übertragene Aufgaben der Brandbekämpfung und der Hilfeleistung bei Un-
glücksfällen und Notständen.
Die Feuerwehr kann darüber hinaus zu sonstigen Hilfeleistungen in Anspruch genommen 
werden, wenn dadurch ihre Einsatzbereitschaftt nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Ein 
Rechtsanspruch auf solche Hilfeleistungen besteht nicht.

Die Feuerwehr Stendal gliedert sich in die Oftsfeuerwehren:
 Arnim
 Bindfelde
 Borstel
 Buchholz
 Dahlen
 Döbbelin
 Gohre
 Groß Schwechten
 Heeren
 Insel
 Jarchau
 Klein Möringen
 Möringen
 Nahrstedt
 Neuendorf am Speck
 Peulingen
 Staats
 Staffelde
 Stendal
 Tornau
 Uenglingen
 Uchtspringe
 Vinzelberg
 Volgfelde
 Wahrburg
 Wittenmoor

Die Feuerwehr Stendal wird vom Stadtwehrleiter, die Ortsfeuerwehren von den Ortswehr-
leitern geleitet.
Die Ortswehrleiter sind dem Stadtwehrleiter unterstellt. Für den Verhinderungsfall sind ie-
weils Stellvertreter zu benennen.

(2) § 2 wird wie folgt ergänzt:
§ 2

Mitglieder
- die Mitgliededr er Kinderfeuerwehr

(3) § 4 a wird nach § 4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:
§ 4a

Kinderfeuerwehr
Die Ortsfeuerwehren können eine Kinderfeuerwehr einrichten. Mitglied können Kinder im 
Alter zwischen 6 und 12 Jahren sein. Näheres regelt die Kinderfeuerwehrordnung.

(4) § 11 erhält folgende Fassung:
§ 11

Jahreshauptversammlung
Innerhalb eines jeden Kalenderjahres ist in jeder Ortsfeuerwehr eine öffentliche Jahreshaupt-
versammlung durchzuführen. Unter Vorsitz des Ortswehrleiters werden der Jahresbericht der 
Ortsfeuerwehr, sowie die Tätigkeitsberichte der angegliederten Abteilungen vorgetragen. Der 
Jahresbericht und die Tätigkeitsberichte sind dem Träger des Brandschutzes zu übermitteln.
Der Stadtwehrleiter hat im ersten Kalenderhalbjahr dem Stadtrat einen zusammengefassten 
Bericht aller Jahresberichte und Tätigkeitsberichte aller Ortsfeuerwehren als Jahresbericht 
der Freiwilligen Feuerwehr der Hansestadt Stendal schriftlich vorzulegen.
In der Jahreshauptversammlung können die Mitglieder und die Öffentlichkeit, alle Belange 
der Ortsfeuerwehr erörtern.
Vor der Feststellung des Brandschutzbedarfs für die Hansestadt Stendal durch den Stadtrat 
hat der Stadtwehrleiter dem Stadtrat einen zusammengefassten Bericht über alle Ortsfeuer-
wehren schrifltich vorzulegen.

2. Sprachliche Gleichstellung
Die in dieser Satzung gebrauchten Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten in jeweils 
weiblicher und männlicher Form.

3. ln-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
Die 1. Änderungssatzung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Hansestadt Stendal 
tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
Die 1. Änderungssatzung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Hansestadt Stendal 
und die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Stendalvom 03. Juli 2007 treten 2 
Jahre nach der erstmaligen Feststellung des Brandschutzbedarfes für die Hansestadt Stendal 
durch den Stadtrat außer Kraft.

Hansestadt Stendal, den 10.01.2011

    
Klaus Schmotz
Oberbürgermeister 

Hansestadt Stendal

B e k a n n t m a c h u n g

Neubau der Bundesautobahn A14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin VKE 1.5 - AS 
Lüderitz (L 30) bis AS Uenglingen (L 15)  - 
in den Gemarkungen Buchholz, Insel, Tornau, Döbbelin, Möringen, Uenglingen, Lüde-
ritz, Groß Schwarzlosen, Steglitz, Schernikau und Steinfeld im Landkreis Stendal

Der Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt, Niederlassung Süd, hat für das o. g. Bauvorhaben 
die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens nach den Vorschriften des Bundesfern-
straßengesetzes (FStrG) beantragt.

Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit (UVPG). 

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen Buchholz, Insel, Tornau, Döbbelin, 
Möringen, Uenglingen, Lüderitz, Groß Schwarzlosen, Steglitz, Schernikau und Steinfeld be-
ansprucht. 

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit  
                   
vom 08.02.2011 bis einschließlich 07.03.2011

zur allgemeinen Einsichtnahme während nachstehender Dienstzeiten im Foyer des Stadthau-
ses, Markt 14/15 und im Foyer des Verwaltungsgebäudes, Moltkestraße 34 - 36 öffentlich 
aus. 

Montag, Dienstag, Mittwoch    07.30 Uhr  - 16.00 Uhr
Donnerstag         07.30 Uhr  - 18.00 Uhr
Freitag   07.30 Uhr  - 13.00 Uhr

1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 21.03.2011, bei der Anhörungsbe-
hörde, dem Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) oder bei 
der
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Hansestadt Stendal, Markt 1, 39576 Stendal

Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendung muss den geltend 
gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen.
 
Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 17 a Nr. 7 Satz 
1 FStrG). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser 
Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 17a Nr. 7 Satz 2 FStrG).

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder 
in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), 
ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und 
Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. 

Andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben (§ 1 Abs. 1 Verwaltungs-
verfahrensgesetz des Landes Sachsen-Anhalt - VwVfG LSA i. V. m. § 17 Abs. 1 und 2 sowie 
§ 72 Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG).

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung von der Auslegung 
des Plans der

a) nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 63 des Bundesnaturschutzgesetzes 
anerkannten Naturschutzvereinigungen

b) sowie der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz einsetzen und 
nach in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltan-
gelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Vereinigungen).

3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnah-
men und Einwendungen verzichten (§ 17a Nr. 5 Satz 1 FStrG). 

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden. Diejenigen, 
die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird 
der Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 
17 VwVfG. 

Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden. 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben 
ist.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellung-
nahmen,  Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten wer-
den nicht erstattet. 

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach 
zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt. 

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsver-
fahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme ab-
gegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 
Zustellungen vorzunehmen sind. 

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach § 9 FStrG 
und die Veränderungssperre nach § 9 a Abs. 1 Satz 1 FStrG in Kraft. An den von der geplan-
ten Baumaßnahme betroffenen Flächen steht dem Träger des Vorha-bens gemäß § 9 a Abs. 6 
FStrG ein Vorkaufsrecht zu. 
 
8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen,

• dass die für das Verfahren zuständige Behörde und die für die Entscheidung über die Zu-
lässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, 
Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) ist,
• das über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschieden wer-
den wird,
• das die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG notwendigen Angaben ent-
halten und
• dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öffent-
lichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 9 Abs. 1 UVPG ist.

9. Informationen zum Verfahren finden Sie auch auf der Internetseite des Landesverwal-
tungsamtes (www.landesverwaltungsamt.sachsen-anhalt.de) beim zuständigen Referat Plan-
feststellung.
 
Hansestadt Stendal, den 26.01.2011

         
           
Klaus Schmotz
Oberbürgermeister

Hansestadt Osterburg

Interviewer für den Zensus 2011 gesucht

Die Hansestadt Osterburg (Altmark) ist eine der 37 Städte in Sachsen-Anhalt, die vom Sta-
tistischen Landesamt des Landes Sachsen-Anhalt als Erhebungsstelle für den Zensus 2011 
ausgewählt wurde. 
Insgesamt werden es im Erhebungsbereich Hansestadt Osterburg, dem auch die Verbands-
gemeinden Seehausen und Arneburg-Goldbeck sowie die Hansestadt Havelberg zugeordnet 
wurden, schätzungsweise 4.500 Befragungen sein, zusätzlich die Befragungen in den Son-
derbereichen. 
Die Hauptaufgabe ist es im Rahmen der Haushaltsbefragung und der Befragung an Wohn-
heimen und Gemeinschaftsunterkünften vor Ort die Existenz der dort wohnenden Personen 
festzustellen und zusammen mit den Einwohnerinnen und Einwohnern beziehungsweise den 
Einrichtungsleitungen die Fragebogen auszufüllen.
Gesucht werden etwa 80 -100 Freiwillige für den Zeitraum 9. Mai bis 31. Juli bzw. bis Jah-
resende 2011.
Voraussetzungen für diese Tätigkeit als Interviewer sind Volljährigkeit, Zuverlässigkeit und 
Verschwiegenheit sowie zeitliche Flexibilität. Die Tätigkeit wird ehrenamtlich ausgeübt, für 
die eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird (näheres wird im persönlichen Gespräch mit-
geteilt).Sie dürfen die aus ihrer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse über Auskunftspflichtige 
zu keinem Zeitpunkt für andere Zwecke als den Zensus verwenden.   

Ich will Interviewerin beziehungsweise Interviewer werden, wo kann ich mich mel-
den?

Erhebungsstelle Hansestadt Osterburg (Altmark)
Kleiner Markt 7
39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)

Telefon: 03937/25392834 und 35
E-Mail: zensus@osterburg.de

VerbGem Seehausen (Altmark)

1.  Ä N D E R U N G S S A T Z U N G
über die Aufnahme und den Besuch von Kindern in den Kindertagesstätten 

der Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)

Auf der Grundlage der §§ 6,8 und 44 (3) Ziff. 1 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen – 
Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383) 
i.V.m. §§ 2 (1) und 15 (1) Verbandsgemeindegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VerbGemG 
LSA) vom 14.02.2008 (GVBl. LSA S 40,41), in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung 
mit den §§ 3 ff des Kinderbetreuungsgesetzes  LSA (KiFöG)  vom 05.03.2003 (GVBl. LSA 
S 48), in der derzeit gültigen Fassung hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde 
Seehausen (Altmark) in seiner Sitzung am 20.12.2010 folgende 1. Änderungssatzung be-
schlossen:

§ 1 
Änderungen

Im § 1 Abs. 1 wird die Nr. 11 hinzugefügt

11. Kindertagesstätte „Deichknirpse“, 39615 Hansestadt Seehausen (Altmark), Seehäuserstr. 
41

§ 2
Inkrafttreten

Die 1. Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig treten folgende Satzungen außer Kraft:
Satzung für die Kindertagesstätte der Gemeinde Schönberg vom 24.04.2003

Seehausen (Altmark), den 21.12.2010

Schwarz
Verbandsgemeindebürgermeister

VerbGem Seehausen (Altmark)

1. Änderungssatzung 
der Gebührensatzung für die Kindertagesstätten der 

Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)

Auf der Grundlage der §§ 6,8 und 44 (3) Ziff. 1 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-
Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 
383) i.V.m. § 15 (1) Verbandsgemeindegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VerbGemG LSA) 
vom 14.02.2008 (GVBl. LSA S 40,41)und § 13 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung 
von Kindern in den Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt vom 
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05.03.2003 (GVBl. LSA S. 48) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung und § 5 des 
Kommunalabgabengesetzes vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 406), in der derzeit gül-
tigen Fassung sowie den Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 23.06.1994 (GVBl. LSA S. 710), in der derzeit gültigen Fassung hat 
der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) in seiner Sitzung am 
20.12.2010 folgende Gebührensatzung beschlossen:

§ 1 
Änderung

1.)   Im § 3 Abs. 2  Satz 2 wird nach dem Wort Lichterfelde, „Schönberg“ hinzugefügt.

2.)   Im § 4 Abs. 2  wird  „Kinder ab dem 4. Lebensjahr“  geändert.
              

§ 2
Inkrafttreten

Die 1. Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Seehausen (Altmark), den 21.12.2010

Schwarz
Verbandsgemeindebürgermeister

VerbGem Seehausen (Altmark)

Satzung
über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen,

Wegen und Plätzen in der Hansestadt Seehausen (Altmark)

(Sondernutzungssatzung)

Aufgrund der §§ 6 und 44 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
(GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), in der zur Zeit gültigen Fassung, des § 8 
Abs. 1 und 3 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) vom 06.08.1953 (BGBl. I 1953 S. 903) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), in der zur Zeit 
gültigen Fassung und den §§ 18, 21 und 50 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-An-
halt vom 06.07.1993 (GVBL. LSA S. 334), in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Stadtrat 
der Hansestadt Seehausen (Altmark) in seiner Sitzung am 16.12.2010 folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1
Sachlicher Geltungsbereich

1) Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen (einschließlich Wege und Plätze) sowie für die 
Ortsdurchfahrten im Zuge der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Gebiet der Hansestadt 
Seehausen (Altmark) und den Ortsteilen Behrend, Beuster, Esack, Ostorf, Oberkamps, Un-
terkamps, Scharpenlohe, Werder, Wegenitz, Losenrade, Eickerhöfe, Steinfelde, Geestgott-
berg und Schönberg.

2) Zu den Straßen im Sinne des Abs. 1 gehören die in § 2 Abs. 2 StrG LSA sowie in § 1 Abs. 
4 FStrG genannten Bestandteile des Straßenkörpers, der Luftraum über dem Straßenkörper, 
das Zubehör und die Nebenanlagen.

§ 2
Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen

Vorbehaltlich der §§ 3 und 4 dieser Satzung bedarf die Benutzung öffentlicher Straßen über 
den Gemeingebrauch hinaus als Sondernutzung der Erlaubnis der Hansestadt Seehausen 
(Altmark).

§ 3
Straßenanliegergebrauch und sonstige Benutzung

1)  Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus bedarf innerhalb der ge-
schlossenen Ortslage keiner Erlaubnis, soweit sie für die Zwecke des Grundstückes erfor-
derlich ist und den Gemeingebrauch nicht dauernd ausschließt oder erheblich beeinträchtigt 
oder in den Straßenkörper eingreift (Straßenanliegergebrauch).

2) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Eigentums der Straßen richtet sich nach 
dem bürgerlichen Recht, wenn sie den Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt, wobei eine 
vorübergehende Beeinträchtigung für Zwecke der öffentlichen Versorgung oder Entsorgung 
außer Betracht bleibt.

§ 4
Erlaubnisfreie Sondernutzungen

1) Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen:

a) bauaufsichtlich genehmigte Bauteile, z.B. Gebäudesockel, Gesimse, Fensterbänke, Balko-
ne, Erker, Vordächer, Kellerlichtschächte, Eingangsstufen, Aufzugsschächte;

b) Verkaufseinrichtungen, Warenauslagen, Werbeanlagen an der Stätte der Leistung sowie 
Briefkastenanlagen, die nicht mehr als 30 cm in den Gehweg hineinragen;

c) die vorübergehende Lagerung von Gegenständen wie Brennstoffe, Kartoffeln oder Um-
zugsgut durch Anlieger auf Gehwegen, wenn mindestens 1 m Durchgangsbreite für die Fuß-
gänger verbleibt und die Lagerung bis zum Einbruch der Dunkelheit beendet ist;
d) Hinweisschilder auf öffentliche Gebäude;

e) Wartehallen und andere Einrichtungen für den öffentlichen Personennahverkehr;

f) Musizieren durch Straßenmusikanten ohne die Benutzung von Verstärkern oder Lautspre-
chern

2) Nach Absatz 1 erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt oder untersagt wer-
den, wenn öffentliche Belange, insbesondere des Straßenbaus oder der Sicherheit und Ord-
nung des Verkehrs, dies erfordern.

§ 5
Erlaubnisantrag

1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. Dieser ist mindestens 14 Tage 
vor Beginn der beabsichtigten Sondernutzung bei der Hansestadt Seehausen (Altmark) zu 
stellen. Im Erlaubnisantrag sind der Standort, die Art und Dauer der Sondernutzung sowie 
die Größe der benötigten Straßenfläche anzugeben. Die Hansestadt Seehausen (Altmark) 
kann dazu Erläuterungen durch Zeichnungen oder textliche Beschreibungen oder in sonst 
geeigneter Weise verlangen.

2) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs oder eine Be-
schädigung der Straße oder die Gefahr einer solchen Beschädigung verbunden, so muss der 
Antrag Angaben darüber enthalten, in welcher Weise den Erfordernissen der Sicherheit und 
Ordnung des Verkehrs sowie des Schutzes der Straße Rechnung getragen wird.

§ 6
Erlaubnis

1) Die Erlaubnis wird befristet bis zu einem Jahr oder auf Widerruf erteilt. Es können Bedin-
gungen und Auflagen festgesetzt und auch nachträgliche Beschränkungen festgelegt werden, 
wenn dies für die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs oder zum Schutz der Straße erfor-
derlich ist.

2) Die Erlaubnis erlischt durch Zeitablauf, Widerruf, Einziehung der Straße oder Verzicht.

3) Die Erlaubnis ist nicht übertragbar.

4) Sonstige nach öffentlichem Recht erforderlichen Genehmigungen, Erlaubnisse oder Be-
willigungen werden durch die Sondernutzungserlaubnis nicht ersetzt.

5) Bei Vorlage mehrerer Anträge für den gleichen Standort und die gleiche Nutzungszeit 
erfolgt die Vergabe der Flächen nach dem Ermessen der Verwaltung. Ein Rechtsanspruch auf 
Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis besteht nicht.

6) Öffentliche Straßen dürfen für eine Sondernutzung erst dann in Anspruch genommen wer-
den, wenn die Erlaubnis erteilt ist. In Fällen unerlaubter Sondernutzungen kann die Hanse-
stadt Seehausen (Altmark) gemäß § 20 StrG LSA Maßnahmen zur Beendigung der Benut-
zung anordnen.

§ 7
Pflichten des Erlaubnisnehmers

1) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu unterhalten, dass sie den Anfor-
derungen der Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln der Technik genügen. 
Er hat sein Verhalten und den Zustand seiner Sachen so einzurichten, dass niemand gefähr-
det, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt 
wird. Er hat insbesondere die von ihm erstellten Einrichtungen sowie die ihm überlassene 
Fläche in einem ordnungsgemäßen und sauberen Zustand zu erhalten.

2) Der Erlaubnisnehmer hat zu gewährleisten, dass ein ungehinderter Zugang zu allen in die
Straßendecke eingebauten Einrichtungen möglich ist. Wasserablaufrinnen, Kanalschächte, 
Kabel oder sonstige Revisionsschächte sind frei zu halten. Ein Aufgraben des Straßenkörpers 
für die Aufstellung, Anbringung und Entfernung von Gegenständen bedarf der Zustimmung 
des Straßenbaulastträgers.

3) Im Rahmen der Sondernutzung entstandene Beschädigungen oder Verunreinigungen der 
Straße sind durch den Erlaubnisnehmer unverzüglich und ohne Aufforderung zu beseitigen.

4) Kommt der Erlaubnisnehmer mit einer der ihm nach den vorstehenden Bestimmungen 
obliegenden Maßnahmen in Verzug, so ist die Hansestadt Seehausen (Altmark) nach Ablauf 
einer ihm gesetzten Frist berechtigt, die Maßnahmen auf seine Kosten vorzunehmen oder 
vornehmen zu lassen.

§ 8
Haftung, Ersatzanspruch

1) Für Schäden, die den Gemeinden des Einzugsbereiches oder Dritten aus einer Sonder-
nutzung entstehen, haftet der zur Sondernutzung Berechtigte. Er hat die Gemeinden von 
Ersatzansprüchen Dritter frei zustellen.

2) Der Erlaubnisnehmer hat gegenüber der Hansestadt Seehausen (Altmark) keinen Ersatz-
anspruch bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Sperrung, Änderung oder Einziehung der Stra-
ße.

§ 9
Versagung und Widerruf

1) Die Erlaubnis kann insbesondere aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
oder aus städtebaulichen Gründen versagt werden.

2) Der Widerruf einer erteilten Erlaubnis kann insbesondere ausgesprochen werden, wenn

a) nachträglich die Voraussetzungen für die Erteilung fortfallen;

b) der Erlaubnisnehmer die Bedingungen oder Auflagen nicht erfüllt;

c) die Sondernutzung die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder andere öffentliche Inter-
essen gefährdet;
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d) der Erlaubnisnehmer die festgesetzte Gebühr nicht fristgerecht zahlt.

§ 10
Gebühren

1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen werden Gebühren nach Maßgabe der Sondernut-
zungsgebührensatzung der Hansestadt Seehausen (Altmark) in der jeweils gültigen Fassung 
erhoben.

2) Das Recht der Hansestadt Seehausen (Altmark), nach § 18 Abs. 4 StrG LSA bzw. § 8 Abs. 
2a FStrG Kostenersatz sowie Vorschüsse und Sicherheiten zu verlangen, wird durch die Ge-
bührenpflicht oder Gebührenfreiheit für Sondernutzungen nicht berührt.

3) Das Recht, für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis Verwaltungsgebühren zu erhe-
ben, bleibt unberührt.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten

1) Ordnungswidrig im Sinne des § 48 Abs. 1 Nr. 3 und 4 StrG LSA und § 23 FStrG handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) entgegen § 2 Abs. 1 eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt;
b) einer nach § 6 Abs. 1 erteilten Auflage oder Bedingung nicht nachkommt;
c) entgegen § 7 Abs. 1 Anlagen nicht vorschriftsmäßig errichtet oder unterhält;
d) entgegen § 7 Abs. 3 im Rahmen der Sondernutzung entstandene Beschädigungen oder 
Verunreinigungen der Straße nicht unverzüglich beseitigt.

2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 48 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-An-
halt mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig treten die Satzungen über die Sondernutzung in Ortstraßen und Ortsdurchfahr-
ten der ehemaligen Hansestadt Seehausen (Altmark) vom 11.10.2001, mit der 1.Änderungs-
satzung vom 25.11.2009
und der ehemaligen Gemeinden 
Beuster vom 29.10.1996, mit der 1.Änderungssatzung vom 24.11.2009
Losenrade vom 03.02.1997, mit der 1.Änderungssatzung vom 09.11.2009
Schönberg vom15.10.1996, mit der 1.Änderungssatzung vom 08.12.2009

außer Kraft.
 
Hansestadt Seehausen (Altmark), den 16.12.2010

Duffe      
Bürgermeister

VerbGem Seehausen (Altmark)

Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an 

öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Hansestadt Seehausen (Altmark)

(Sondernutzungsgebührensatzung)

Aufgrund der §§ 6 und 44 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
(GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung,des 
§ 8 Abs. 1 und 3 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) vom 06.08.1953 (BGBl. I 1953 S. 
903) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), jeweils in 
der zur Zeit gültigen Fassung und den §§ 18, 21 und 50 des Straßengesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 06.07.1993 (GVBL. LSA S. 334), jeweils in der zur Zeit gültigen Fas-
sung, hat der Stadtrat der Hansestadt Seehausen (Altmark) in seiner Sitzung am 16.12.2010  
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gebührenpflicht

1) Gebühren für Sondernutzungen an den Stadt- und Gemeindestraßen und den Ortsdurch-
fahrten der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Stadt- und Gemeindegebiet werden nach 
dem als Anlage beigefügten Gebührentarif erhoben. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser 
Satzung. Sondernutzungen, die nach § 4 der Sondernutzungssatzung keiner Erlaubnis bedür-
fen, bleiben gebührenfrei. 

2) Sondernutzungsgebühren werden auch erhoben, wenn eine erlaubnispflichtige Sondernut-
zung ohne förmliche Erlaubnis ausgeübt wird.
 
3) Die nach dem Tarif jährlich, monatlich, wöchentlich oder täglich bzw. nach Quadratme-
tern oder laufenden Metern zu erhebende Gebühr wird für jede angefangene Berechnungs-
einheit voll berechnet. Bei jährlichen Gebühren werden, soweit nicht im Gebührentarif auch 
monatliche, wöchentliche oder tägliche Gebühren ausgewiesen sind, für angefangene Kalen-
derjahre anteilige Gebühren erhoben; jeder angefangene Monat wird mit einem Zwölftel des 
Jahresbetrages erhoben. 

4) Ist die sich nach Abs. 3 ergebene Gebühr geringer als die im Tarif festgesetzte Mindestge-
bühr, so wird die Mindestgebühr erhoben. 

5) Bei Sondernutzungen, für die im Gebührentarif eine Rahmengebühr enthalten ist, wird 
die Gebühr innerhalb des Rahmens bemessen nach Art und Ausmaß der Einwirkung auf die 
Straße und den Gemeingebrauch und nach dem wirtschaftlichen Interesse des Gebühren-
schuldners an der Sondernutzung. 

6) Ist eine Sondernutzung im Gebührentarif nicht enthalten, richtet sich die Gebühr nach 
einer im Tarif enthaltenen vergleichbaren Sondernutzung. Fehlt auch eine solche Tarifstelle, 
ist eine Gebühr von 5,00 Euro bis 250,00 Euro entsprechend Abs. 5 zu erheben. 

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind: 
Antragsteller, 
Erlaubnisnehmer, auch wenn er den Antrag nicht selbst gestellt hat, 
derjenige, der die Sondernutzung tatsächlich ausübt oder in seinem Interesse
ausüben lässt. 

Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

§ 3
Entstehung und Fälligkeit der Gebühr

1) Die Gebührenschuld entsteht:
 
a) für Sondernutzungen auf Zeit; bei Erteilung der Erlaubnis für deren Dauer; 

b) für Sondernutzungen auf Widerruf; erstmalig bei der Erlaubnis für das laufende Kalender-
jahr, für nachfolgende Jahre jeweils am 15.01.; 

c) für Sondernutzungen, für die bei Inkrafttreten dieser Satzung eine Erlaubnis bereits erteilt 
war, mit Inkrafttreten der Satzung; Beträge, die aufgrund bisheriger Regelungen bereits ge-
zahlt worden sind, werden angerechnet. 

d) bei Sondernutzungen, für die eine förmliche Erlaubnis nicht erteilt wurde; mit deren Be-
ginn. 

2) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. Sie sind einen Monat nach Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem Gebührenta-
rif in der Anlage. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser Satzung. 

3) Nicht bezahlte Gebühren können durch Verwaltungszwangsverfahren eingezogen wer-
den. 

§ 4
Gebührenerstattung

1) Gezahlte Gebühren werden auf Antrag anteilmäßig erstattet, wenn die Sondernutzungs-
erlaubnis widerrufen oder aus sonstigen Gründen beendet wird. Bei widerruflichen Dauer-
erlaubnissen bleiben in jedem Falle die Gebühren bis zu dem Betrag einbehalten, der sich 
bei Erteilung einer Erlaubnis auf Zeit bis zur Beendigung der Sondernutzung ergeben hätte. 
Beträge unter 5,00 Euro werden nicht erstattet.
 
2) Der Antrag kann nur innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Sondernutzung 
gestellt werden. 

§ 5
Stundung, Herabsetzung und Erlass

1) Stellt die Erhebung der Sondernutzungsgebühr im Einzelfall eine erhebliche Härte dar, 
kann die Hansestadt Seehausen (Altmark) Stundung gewähren. 

2) Von der Festsetzung der Gebühr kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn fest-
steht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird. Dies gilt auch dann, wenn an dem Abse-
hen von der Gebühr ein öffentliches Interesse besteht, ein öffentliches Interesse allein an der 
Sondernutzung reicht nicht aus. Sofern die Einziehung der Gebühr nach Lage des einzelnen 
Falles unbillig wäre, kann Erlass gewährt werden. 

§ 6
Gebührenfreiheit

Erfüllt eine Sondernutzung gemeinnützige Zwecke, wird keine Sondernutzungsgebühr er-
hoben. 

§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig treten die Sondernutzungsgebührensatzungen der 
ehemaligen Hansestadt Seehausen (Altmark) vom 11.10.2001
und der ehemaligen Gemeinden:
Beuster vom 29.10.1996,  
Losenrade vom 28.10.1996
Schönberg vom 15.10.1996

außer Kraft.

Hansestadt Seehausen (Altmark), den 16.12.2010

Duffe        
Bürgermeister
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VerbGem Seehausen (Altmark)

Satzung 
über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 

(Verwaltungskostensatzung)  der Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)      

Auf Grund § 15 Abs. 1 des Verbandsgemeindegesetzes Land Sachsen-Anhalt (VerbGemG 
LSA) i.V.m. §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568) und auf Grund der §§ 2 und 4 des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405),  in der jeweils zur Zeit  geltenden Fassung, hat der 
Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) in seiner Sitzung am 
20.12.2010 folgende Verwaltungskostensatzung erlassen:

§ 1 
Allgemeines

(1) Als Gegenleistung für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten (im nachfol-
genden Verwaltungstätigkeiten) im eigenen Wirkungskreis der Verbandsgemeinde Seehausen 

(Altmark) werden nach dieser Satzung Gebühren und Auslagen – im nachfolgenden: Kosten 
-  erhoben, wenn die Beteiligten  hierzu Anlass gegeben haben. Verwaltungstätigkeiten sind 
auch Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe. 

(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Verwal-
tungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit 
vor der Entscheidung zurückgenommen wird. 

(3) Die Erhebung von Kosten auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

§ 2
Höhe der Kosten – Kostentarif 

(1) Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kostentarif, der Bestandteil dieser Sat-
zung ist (siehe Anlage).

(2) Auslagen nach § 6 werden grundsätzlich in der Höhe erhoben, in der sie tatsächlich ent-
standen sind; in den Fällen des § 6 Abs. 2 Nr. 8 ist die Höhe der Auflagen an Hand des Ko-
stentarifs, der Bestandteil dieser Satzung ist, zu ermitteln.
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Anlage 1 zur Straßensondernutzungsgebührensatzung der Hansestadt Seehausen (Altmark)

-Gebührentarif-

Lfd.

Nr.

Art der Sondernutzung jährlich monatlich wöchentlich täglich mindestens Bemerkungen

1 Ortsfeste Verkaufsstände u.ä., je m² beanspruchter

Straßenfläche

50,00 €

2 Verkaufswagen und ambulante Verkaufsstände aller

Art, außer Weihnachtsbaumhandel

a) bis 6 Tage

b) ab 7 Tage 20,00 €

3,00 €

3 Grabschmuck am Buß- und Bettag, Volkstrauertag u.

Totensonntag

10,00 € pro Standplatz

4 Weihnachtsbaumhandel je 30 m² 20,00 €

5 Vitrinen, Schaukästen u.ä., die mehr als 30 cm in

die Straßenfläche hineinragen, je m² beanspruchter

Straßenfläche 2,00 €

6 Warenauslagen , je m² beanspruchter Straßenfläche 4,00 €

7 Warenautomaten, die mit dem Boden oder einer

baulichen Anlage fest verbunden sind, pro Automat

a) zum Verkauf alkoholischer Getränke und

Tabakwaren

b) sonstige Warenautomaten

200,00 €

80,00 €

8 Tische und Sitzgelegenheiten, die zum Verzehr von

Speisen oder Getränken aufgestellt werden

8.1 v. 01.Mai bis 30.September

v. 01.Oktober bis 30.April

2,00 €

1,00 € je m² Stellfläche

8.2 kurzfristige Aufstellung (bis zu 3 Tagen) gebührenfrei

9 freistehende Werbetafeln, die an der Stätte der

Leistung angebracht oder aufgestellt sind, wenn sie

mehr als 30 cm in den Straßenraum hineinragen

5,00 €

10 sonstige freistehende Werbe- oder Hinweisschilder 7,00 €

11 Werbeplakate bis 1 m² 2,50 €

12 Fahrradständer als Werbeträger

20,00 €

lediglich der Name der Firma gilt nicht als

Werbung
Lfd.

Nr.

Art der Sondernutzung jährlich monatlich wöchentlich täglich mindestens Bemerkungen

13 Fahrradständer ohne Werbung gebührenfrei, aber erlaubnispflichtig

14 bewegbare Sonnenschutzanlagen, die nicht zu

Werbezwecken genutzt werden (Markisen,

Sonnenschirme)

gebührenfrei, aber erlaubnispflichtig

15 Blumenkübel u.ä. gebührenfrei, aber erlaubnispflichtig

16 Baubuden, Arbeits- und Mannschaftswagen,

Baustofflagerung, Aufstellung u. Lagerung von

Baumaschinen- und Geräten,

- je m² beanspruchter Straßenfläche 0,20 € 2,00 € / Tag

17 Umgrenzung von Flächen mit Bauzäunen, je m² 0,20 € 2,00 € / Tag

18 Bei Benutzung des Bauzaunes oder der Wagen und

Geräte zu Werbezwecken, zusätzlich zu Nr. 17 - je

m² Werbefläche

2,00 €

19 Maler-, Bau- und sonstige Gerüste je lfd. Meter

beanspruchter Straßenfläche

a) wenn frei für Fußgängerverkehr

b) wenn Sperrung des Fußgängerverkehrs

0,20 €

0,30 €

2,00 € / Tag

3,00 € / Tag

20 Lagerung von Gegenständen aller Art, die länger als

1 Tag andauert, ab dem 2. Tag je m²/Tag 1,00 €

21 Containeraufstellung 5,00 €

22 Aufstellen von Festzelten – je m² beanspruchter

Fläche

1,- € /m² pro Veranstaltung



§ 3
Bemessungsgrundsätze 

(1) Ist für den Ansatz einer Gebühr durch den Kostentarif ein Rahmen (Mindest- und Höchst-
satz) bestimmt, so sind bei der Festsetzung der Gebühr das Maß des Verwaltungsaufwandes 
sowie der Wert des Gegenstandes zur Zeit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder die      
Bedeutung der Verwaltungstätigkeit für den Gebührenschuldner zu berücksichtigen. 

(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorgenom-
men, so ist für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben.

(3) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstätigkeit
a. ganz oder teilweise abgelehnt oder 
b. zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätigkeit beendet ist,
so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden. 

(4) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht er auf unverschuldeter 
Unkenntnis, so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben. 

(5) Wird eine zunächst abgelehnte Verwaltungstätigkeit auf einen Rechtsbehelf hin vorge-
nommen, so wird die für die Ablehnung erhobene Gebühr angerechnet. 
 

§ 4
Rechtsbehelfsgebühren

(1) Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung über 
den  Rechtsbehelf das 1,5-fache der Gebühr, die für die angefochtene Verwaltungstätigkeit 
anzusetzen  war, mindestens jedoch 10,00 Euro. Für die Zurückweisung eines Widerspruches 
darf nur dann  eine Gebühr erhoben werden, wenn der angefochtene Verwaltungsakt gebüh-
renpflichtig war.

(2) Wird dem Rechtsbehelf teilweise stattgegeben oder wird er ganz oder teilweise zurückge-
nommen, so ermäßigt sich die aus Abs. 1 ergebende Gebühr nach dem Umfang der  Abwei-
sung oder der Rücknahme, im Falle der Rücknahme auf höchstens 25 v.H.

(3) Wird der Rechtsbehelfsbescheid ganz oder teilweise aufgehoben oder zurückgenommen, 
so sind die gezahlten Rechtsbehelfskosten ganz oder teilweise zu erstatten, es sei denn, dass 
die Aufhebung allein auf unrichtigen oder unvollständigen Angaben desjenigen beruht, der 
den Rechtsbehelf eingelegt hat. 

§ 5 
Gebührenbefreiung 

(1) Gebühren werden nicht erhoben für

1. mündliche Auskünfte, soweit damit kein erheblicher Zeitaufwand verbunden ist,
2. Zeugnisse und Bescheinigungen in folgenden Angelegenheiten:
a)  Arbeits- und Dienstleistungssachen 
b)  Besuch von Schulen
c)  Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldern, Krankengeldern, Unterstützun-
gen und dergleichen aus öffentlichen und privaten Kassen 
d) Nachweise der Bedürftigkeit
3. Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, Niederschlagung 
oder den Erlass von Verwaltungskosten betreffen,
4. steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge,
5. Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten, zu denen in Ausübung öffentlicher 
Gewalt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde des Bundes oder die Behörde eines  
anderen Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten zur  
Last zu legen ist, 6.  Maßnahmen der Amtshilfe

(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann über die in Abs. 1 genannten Fälle hinaus ganz oder      
teilweise abgesehen werden, wenn daran ein öffentliches Interesse besteht. 

§ 6
Auslagen 

(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme von Amtshandlungen oder sonstigen 
Verwaltungstätigkeiten Auslagen notwendig, die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten 
sind, so hat der Kostenschuldner zu erstatten. Dies gilt auch, wenn eine Gebühr nicht zu 
entrichten ist. 
Auslagen hat der Kostenschuldner auch dann zu erstatten, wenn sie bei einer anderen am 
Verfahren beteiligten Behörde entstanden sind.  

(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben:
    
1. Postgebühren für Zustellungen und Nachnahmen sowie für die Ladung von Zeugen und 
Sachver- ständigen. Wird durch Bedienstete der Gemeinde oder Verbandsgemeinde zuge-
stellt, so werden die für die Zustellungen durch die Post mit Zustellungsurkunde entstehen-
den Postgebühren erhoben. 
2. Telegraphen-, Fernschreib- und Telefaxgebühren sowie Gebühren für Ferngespräche,
3. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,
4. Zeugen- und Sachverständigengebühren,
5. bei Dienstgeschäften entstehende Reisekosten,
6. Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit zu zahlen sind,
7. Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen,
8. Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen, Abschriften, Durchschriften, Auszüge, Ko-
sten für Fotokopien und Vervielfältigungen nach den im Kostentarif vorgesehenen Sätzen. 

(3) Beim Verkehr mit den Behörden des Landes und beim Verkehr der Gebietskörperschaften 
im Land untereinander werden Auslagen nur erhoben, wenn sie im Einzelfall den Betrag von  
25,00 Euro übersteigen.

§ 7 
Kostenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,
1. wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat,
2. wer die Kosten durch eine dem Verwaltungsamt gegenüber abgegebene oder ihm mitge-
teilte Erklärungen übernommen hat,
3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Kostenpflichtiger nach § 4 ist derjenige, der den Rechtsbehelf eingelegt hat.

(3) Mehrere Kostenschuldner sind Gesamtschuldner.
    

§ 8
Entstehung der Kostenschuld 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der 
Rücknahme des Antrages.

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu er-
stattenden Betrages. 

§  9
Festsetzung, Fälligkeit und Vollstreckung

(1) Gebühren und Auslagen werden durch Bescheid festgesetzt. Sie werden mit Bekanntgabe 
der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner fällig, wenn nicht der Bescheid einen an-
deren Zeitpunkt bestimmt. 

(2) Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten können von der vorherigen Zah-
lung der Kosten oder von der Zahlung der Sicherstellung eines angemessenen Kostenvor-
schusses abhängig gemacht werden. Soweit der Vorschuss die endgültige Kostenschuld über-
steigt, ist er zu erstatten.

(3) Gebühren und Auslagen werden im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 23. Juni 1994 (GVBl. LSA S. 
710), in der zur Zeit geltenden Fassung vollstreckt.

§ 10 
Billigkeitsmaßnahme 

Ansprüche aus dem  Abgabenschuldverhältnis können entsprechend § 13a KAG LSA ganz 
oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte 
für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 
erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder 
zum Teil erlassen werden. 

§ 11
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes 

Die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt gelten sinnge-
mäß, soweit die Regelungen des KAG LSA nicht ausdrücklich entgegenstehen.

§ 12
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung  in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten vom 10.10.2005 der 
ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Seehausen (Altmark) außer Kraft.

Hansestadt Seehausen (Altmark), 21.12.2010

Schwarz
Verbandsgemeindebürgermeister   

Anlage 

Kostentarif 
zur Verwaltungskostensatzung der Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 

vom 20.12.2010 

Lfd.-Nr. Gegenstand      Gebühr/Pauschalbetrag
         in Euro                             

A  ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN 

1. Abschriften und Ausfertigungen
 Abschriften und Ausfertigungen sofern sie nicht durch 
 Ablichtung hergestellt werden; je angefangene Seite 
1.1.  im Format DIN A5      2,00
1.2.  im Format DIN A4      3,00 
1.3. in größeren Formaten oder bei schwierigen Abschriften,
 z.B. fremdsprachliche oder wissenschaftliche Texte oder Tabellen 3,00 – 30,00

2.  Fotokopien
2.1.  Fotokopien und Lichtpausen, schwarz-weiß bis zum Format
2.1.1.    DIN A4  je Seite       0,60
   ab 10 Seiten je Seite       0,30 
 ab 50 Seiten je Seite       0,15
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2.1.2 bis zum Format DIN A3 je Seite     1,50
 ab 10 Seiten je Seite       0,70 
 ab 50 Seiten je Seite       0,30
2.2. Fotokopien farbig
2.2.1. bis zum Format DIN A 3 je Seite    3,00
 ab 10 Seiten je Seite      1,50
 ab 50 Seiten je Seite      0,70 
 
3.  Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen
 und Ausweise       
3.1.  Beglaubigungen
3.1.1. Beglaubigung von Abschriften, Ablichtungen, Vervielfältigungen
 und Negativen        
3.1.1.1.  je Seite der Erstausfertigung      3,60
3.1.1.2.  je weitere Seite       1,50
3.1.2. Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen   3,50 – 20,00
3.2. Bescheinigungen, Ausweise, Zeugnisse
3.2.1. Ausstellung von Bescheinigungen, Ausweisen und Zeugnissen auf Antrag 
 3,00 – 65,00
3.2.2. Bescheinigung der Echtheit der Urkunde zur Versendung im Ausland
 (Legalisation) je Urkunde     7,50

4.  Akteneinsicht, Aktenüberlassung
4.1. Einsichtgewährung in Akten und amtlichen Unterlagen,
 außerhalb eines anhängigen Verfahrens     
4.1.1. wenn die Einsicht beaufsichtigt werden muss   6,00 – 69,00
4.2.2. in anderen Fällen je Akte oder Unterlage     3,00
4.2. Einsichtgewährung in Akten und amtlichen Unterlagen, soweit sie nicht 
 zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt sind und sich nach einer anderen
 Tarifnummer keine andere Gebühr ergibt je Akte oder Unterlage  1,50
4.3. Überlassung von Akten für die Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche
 oder Interessen oder über abgeschlossene Verfahren    18,00

5.  Auskünfte
5.1. mündliche Auskünfte aus amtlichen Unterlagen, soweit damit ein 
 erheblicher Zeitaufwand verbunden ist    6,00 – 130,00
5.2. schriftliche Auskünfte
5.2.1. aus Register und Karteien, soweit die Anfrage nicht ohne besondere 
 Ermittlungen beantwortet werden kann    6,00 – 40,00
5.2.2. aus Register und Karteien, soweit die Anfrage ohne besondere 
 Ermittlungen beantwortet werden kann    3,00
5.2.3. zum Besoldungs- und Versorgungsrecht, soweit die Auskunft nicht auf
 Grund eines bestehenden oder früheren Dienst- oder Arbeitsverhältnisses
 in eigener Besoldungs- oder Versorgungsangelegenheit ersucht wird 
 10,00 – 135,00
5.2.4. Nachforschungen nach dem Verbleib einer Überweisung, soweit die 
 Nachforschung ergeben hat, dass der in Frage stehende Betrag dem 
 Empfänger gut geschrieben bzw. an ihn abgeführt worden ist  6,00
5.2.5. Feststellungen aus Konten und Akten nach Zeitaufwand je angefangene
 halbe Arbeitsstunde      9,00 – 23,00

6.  Abgabe von Druckstücken und ähnlichem
6.1.  Ortssatzungen, Tarife, Straßen- und Wahlbezirksverzeichnisse
 und dergleichen für jede angefangene Seite    0,15
 jedoch mindestens      1,00

7.  Aufnahme von Verhandlungen
 Schriftliche Aufnahme von Verhandlungen, eines Antrages oder einer 
 Erklärung (Niederschrift), die von Privatpersonen zu deren Nutzen 
 beantragt wird (ausgenommen die Niederschrift über die Erhebung von 
 Rechtsbehelfen) nach Zeitaufwand je angefangene halbe Stunde           
 9,00 – 23,00

8. Sonstige Verwaltungstätigkeiten
 die nach Art und Umfang in der Gebührensatzung nicht näher bestimmt 
 werden können und die mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden sind,
 je angefangene halbe Arbeitsstunde    9,00 – 23,00

B  BESONDERE VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

9.  Haupt- und Finanzverwaltung
9.1. Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen
9.1.1. bis zu einem Bürgschaftsbetrag von 5.000 Euro   10,00
9.1.2. für jede weiteren angefangenen 5.000 Euro     5,00
9.2. Aufstellung über den Stand des Steuerkontos für jedes Haushaltsjahr   1,00
9.3.  Zweitausfertigungen von Steuer- oder sonstigen Quittungen      1,00
9.4.  Bescheinigungen über öffentliche Abgaben früherer Jahre
 für jedes Jahr        2,50

10.  Vermögens- und Bauverwaltung
10.1. Vorrangeinräumungs-, Pfandentlassungs- und sonstige Erklärungen zu 
 Gunsten von Grundpfandrechten Dritter, insbesondere gegenüber Auflassungs-
 vormerkungen und Vorkaufsrechten sowie Belastungsgenehmigungen
10.1.1. bis zu 5.000 Euro des Nominalbetrages des vortretenden, höchstens jedoch des 
 zurücktretenden Grundpfandrechtes oder des betroffenen Teilbetrages 10,00
10.1.2. für jede weiteren angefangenen 5.000 Euro     5,00
10.2. Löschungsbewilligungen zu Gunsten von Grundpfandrechten Dritter
10.2.1. bis zu 5.000 Euro des Nominalbetrages des vortretenden höchstens jedoch des
 zurücktretenden Grundpfandrechtes    10,00

10.2.2. für jede weiteren angefangenen 5.000 Euro     5,00
10.3. Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungs-, Pfandentlassungs- 
 und sonstige Erklärungen für Rechte, die nicht unter Nr. 10.1. und 10.2.  
 fallen       10,00 – 50,00
10.4.  Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die 
 Nichtausübung eines Vorkaufsrechts (Negativzeugnis) nach 
 § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB       5,00 – 28,00
10.5.  Abgabe von Verdingungsunterlagen bei öffentlichen Ausschreibungen 
 für Leistungen mit einem Wert von 
10.5.1. bis  5.000,00 Euro       3,00
10.5.2.  über  5.000,00 Euro  bis    10.000,00 Euro      5,00
10.5.3.  über   10.000,00 Euro   bis    25.000,00 Euro     7,50
10.5.4.  über   25.000,00 Euro   bis    50.000,00 Euro      10,00
10.5.5.  über   50.000,00 Euro   bis   125.000,00 Euro    12,50
10.5.6.  über  125.000,00 Euro  bis   250.000,00 Euro               15,00
10.5.7.  über  250.000,00 Euro  bis   500.000,00 Euro                    20,00
10.5.8.  über  500.000,00 Euro                     30,00
10.6. Abgabe von Bauleitplänen bis zur Größe von
10.6.1. 0,2 m²         1,50 
10.6.2. 0,5 m²         2,00
10.6.3. 1,0 m²         4,00
10.6.4. über 1,0 m²        5,00
10.7. Abgabe von Flächennutzungsplänen                                    20,00
10.8.  Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für die
 Rechnung Dritter von Unternehmen an Straßen, Plätzen, Kanälen
 und sonstigen Anlagen ausgeführt werden, je angefangene halbe
 Stunde der Beaufsichtigung einschließlich Anmarschweg von der
 Dienststelle oder von der vorhergehenden Baustelle (soweit die
 vorhergehende Baustelle weiter entfernt liegt als die Dienststelle,
 ist für die Berechnung des Zeitaufwandes nur der Weg von der
     Dienststelle bis zur Baustelle zu Grunde zu legen.)   9,00 – 23,00
10.9.  (städtebauliche) Beratung zur Gestaltung von Bauvorhaben nach 
 Zeitaufwand je angefangene halbe Arbeitsstunde   9,00 – 23,00

11. Archiv  
11.1. für familiengeschichtliche Auskünfte je angefangene halbe Arbeitsstunde 
 9,00 – 23,00
11.2. Schriftliche Auskunft aus Urkunden und alten Personenstandsregistern
11.2.1. Format DIN A 4
 je Seite        12,00
 doppelseitig       14,00
11.2.2. Format DIN A 3
 je Seite        14,00
 doppelseitig      18,00 
11.3. Benutzung des Archivs
11.3.1. für einen Tag        5,00
11.3.2. für eine Woche      15,00
11.3.3. für eine längere Zeit bis zu      51,00

VerbGem Seehausen (Altmark)

Satzung 
über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 

(Verwaltungskostensatzung)  der Hansestadt Seehausen (Altmark) 

Auf Grund der §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568) und auf Grund der §§ 2 und 4 des Kommunalabgaben-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405),  in der jeweils zur Zeit  geltenden Fassung, hat der Stadtrat 
der Hansestadt Seehausen (Altmark)  in seiner Sitzung am 16.12.2010 folgende Verwaltungs-
kostensatzung erlassen:

§ 1 
Allgemeines

(1) Als Gegenleistung für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten (im nach-
folgenden Verwaltungstätigkeiten) im eigenen Wirkungskreis der Hansestadt Seehausen 
(Altmark) werden nach dieser Satzung Gebühren und Auslagen – im nachfolgenden: Kosten 
-  erhoben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. Verwaltungstätigkeiten sind 
auch Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe. 

(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Verwal-
tungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit 
vor der Entscheidung zurückgenommen wird. 

(3) Die Erhebung von Kosten auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

§ 2
Höhe der Kosten – Kostentarif 

(1) Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kostentarif, der Bestandteil dieser Sat-
zung ist (siehe Anlage).

(2) Auslagen nach § 6 werden grundsätzlich in der Höhe erhoben, in der sie tatsächlich ent-
standen sind; in den Fällen des § 6 Abs. 2 Nr. 8 ist die Höhe der Auflagen an Hand des Ko-
stentarifs, der Bestandteil dieser Satzung ist, zu ermitteln.
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    § 3
Bemessungsgrundsätze 

(1) Ist für den Ansatz einer Gebühr durch den Kostentarif ein Rahmen (Mindest- und Höchst-
satz) bestimmt, so sind bei der Festsetzung der Gebühr das Maß des Verwaltungsaufwandes 
sowie der Wert des Gegenstandes zur Zeit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder die  
Bedeutung der Verwaltungstätigkeit für den Gebührenschuldner zu berücksichtigen. 

(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorgenom-
men, so ist für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben.

(3) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstätigkeit
a. ganz oder teilweise abgelehnt oder 
b. zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätigkeit beendet ist,
so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden. 

(4) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht er auf unverschuldeter 
Unkenntnis, so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben. 

(5) Wird eine zunächst abgelehnte Verwaltungstätigkeit auf einen Rechtsbehelf hin vorge-
nommen, so wird die für die Ablehnung erhobene Gebühr angerechnet. 
 

§ 4
Rechtsbehelfsgebühren

(1) Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung über 
den  Rechtsbehelf das 1,5-fache der Gebühr, die für die angefochtene Verwaltungstätigkeit 
anzusetzen  war, mindestens jedoch 10,00 Euro. Für die Zurückweisung eines Widerspruches 
darf nur dann  eine Gebühr erhoben werden, wenn der angefochtene Verwaltungsakt gebüh-
renpflichtig war.

(2) Wird dem Rechtsbehelf teilweise stattgegeben oder wird er ganz oder teilweise zurückge-
nommen, so ermäßigt sich die aus Abs. 1 ergebende Gebühr nach dem Umfang der  Abwei-
sung oder der Rücknahme, im Falle der Rücknahme auf höchstens 25 v.H.

(3) Wird der Rechtsbehelfsbescheid ganz oder teilweise aufgehoben oder zurückgenommen, 
so sind die gezahlten Rechtsbehelfskosten ganz oder teilweise zu erstatten, es sei denn, dass 
die Aufhebung allein auf unrichtigen oder unvollständigen Angaben desjenigen beruht, der 
den Rechtsbehelf eingelegt hat. 

§ 5 
Gebührenbefreiung 

(1) Gebühren werden nicht erhoben für

1. mündliche Auskünfte, soweit damit kein erheblicher Zeitaufwand verbunden ist,
2. Zeugnisse und Bescheinigungen in folgenden Angelegenheiten:
a)  Arbeits- und Dienstleistungssachen 
b)  Besuch von Schulen
c)  Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldern, Krankengeldern, Unterstützun-
gen und dergleichen aus öffentlichen und privaten Kassen 
d) Nachweise der Bedürftigkeit
3. Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, Niederschlagung 
oder den Erlass von Verwaltungskosten betreffen,
4. steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge,
5. Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten, zu denen in Ausübung öffentlicher 
Gewalt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde des Bundes oder die Behörde eines  
anderen Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten zur  
Last zu legen ist, 6.  Maßnahmen der Amtshilfe

(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann über die in Abs. 1 genannten Fälle hinaus ganz oder      
teilweise abgesehen werden, wenn daran ein öffentliches Interesse besteht. 

§ 6
Auslagen 

(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme von Amtshandlungen oder sonstigen 
Verwaltungstätigkeiten Auslagen notwendig, die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten 
sind, so hat der Kostenschuldner zu erstatten. Dies gilt auch, wenn eine Gebühr nicht zu 
entrichten ist. 
Auslagen hat der Kostenschuldner auch dann zu erstatten, wenn sie bei einer anderen am 
Verfahren beteiligten Behörde entstanden sind.  

(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben:
    
1. Postgebühren für Zustellungen und Nachnahmen sowie für die Ladung von Zeugen und 
Sachver- ständigen. Wird durch Bedienstete der Hansestadt Seehausen (Altmark) zugestellt, 
so werden die für die Zustellungen durch die Post mit Zustellungsurkunde entstehenden Post-
gebühren erhoben. 
2. Telegraphen-, Fernschreib- und Telefaxgebühren sowie Gebühren für Ferngespräche,
3. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,
4. Zeugen- und Sachverständigengebühren,
5. bei Dienstgeschäften entstehende Reisekosten,
6. Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit zu zahlen sind,
7. Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen,
8. Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen, Abschriften, Durchschriften, Auszüge, Ko-
sten für Fotokopien und Vervielfältigungen nach den im Kostentarif vorgesehenen Sätzen. 

(3) Beim Verkehr mit den Behörden des Landes und beim Verkehr der Gebietskörperschaften 
im Land untereinander werden Auslagen nur erhoben, wenn sie im Einzelfall den Betrag von  
25,00 Euro übersteigen.

§ 7 
Kostenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,

1. wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat,
2. wer die Kosten durch eine dem Verwaltungsamt gegenüber abgegebene oder ihm mitge-
teilte Erklärungen übernommen hat,
3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Kostenpflichtiger nach § 4 ist derjenige, der den Rechtsbehelf eingelegt hat.

(3) Mehrere Kostenschuldner sind Gesamtschuldner.
    

§ 8
Entstehung der Kostenschuld 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der 
Rücknahme des Antrages.

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu er-
stattenden Betrages. 

§  9
Festsetzung, Fälligkeit und Vollstreckung

(1) Gebühren und Auslagen werden durch Bescheid festgesetzt. Sie werden mit Bekanntgabe 
der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner fällig, wenn nicht der Bescheid einen an-
deren Zeitpunkt bestimmt. 

(2) Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten können von der vorherigen Zah-
lung der Kosten oder von der Zahlung der Sicherstellung eines angemessenen Kostenvor-
schusses abhängig gemacht werden. Soweit der Vorschuss die endgültige Kostenschuld über-
steigt, ist er zu erstatten.

(3) Gebühren und Auslagen werden im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 23. Juni 1994 (GVBl. LSA S. 
710), in der zur Zeit geltenden Fassung vollstreckt.

§ 10 
Billigkeitsmaßnahme 

Ansprüche aus dem  Abgabenschuldverhältnis können entsprechend § 13a KAG LSA ganz 
oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte 
für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 
erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder 
zum Teil erlassen werden. 

§ 11
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes 

Die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt gelten sinnge-
mäß, soweit die Regelungen des KAG LSA nicht ausdrücklich entgegenstehen.

§ 12
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung  in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Satzungen über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen 
Wirkungskreis der ehemaligen Hansestadt Seehausen (Altmark) vom 16.03.2006, der Ge-
meinde Beuster vom 24.01.2006, der Gemeinde Geestgottberg vom 14.02.2006, der Gemein-
de Losenrade vom 05.12.2005 und der Gemeinde Schönberg vom 20.12.2005 außer Kraft.

Hansestadt Seehausen (Altmark), 16.12.2010

        
Duffe
Bürgermeister     

Anlage   
Kostentarif 

zur Verwaltungskostensatzung (§ 2)  

der Hansestadt Seehausen (Altmark) vom 16.12.2010

 - Gebühren (§ 3 Verwaltungskostensatzung) und Pauschbeträge für Auslagen (§ 6 Abs. 
2 Nr. 8 der Verwaltungskostensatzung) - 

Lfd.-Nr. Gegenstand      Gebühr/Pauschalbetrag
        in Euro                             
A  ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN 

1. Abschriften und Ausfertigungen
 Abschriften und Ausfertigungen sofern sie nicht durch 
 Ablichtung hergestellt werden; je angefangene Seite 
1.1.  im Format DIN A5      2,00
1.2.  im Format DIN A4      3,00 
1.3. in größeren Formaten oder bei schwierigen Abschriften,
 z.B. fremdsprachliche oder wissenschaftliche Texte oder Tabellen 3,00 – 30,00

2.  Fotokopien
2.1.  Fotokopien und Lichtpausen, schwarz-weiß bis zum Format
2.1.1.    DIN A4  je Seite       0,60
   ab 10 Seiten je Seite       0,30 
 ab 50 Seiten je Seite       0,15
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Bürgermeister     



2.1.2 bis zum Format DIN A3 je Seite     1,50
 ab 10 Seiten je Seite       0,70 
 ab 50 Seiten je Seite       0,30
2.2. Fotokopien farbig
2.2.1. bis zum Format DIN A 3 je Seite    3,00
 ab 10 Seiten je Seite      1,50
 ab 50 Seiten je Seite      0,70 
 
3.  Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen
 und Ausweise       
3.1.  Beglaubigungen
3.1.1. Beglaubigung von Abschriften, Ablichtungen, Vervielfältigungen
 und Negativen        
3.1.1.1.  je Seite der Erstausfertigung      3,60
3.1.1.2.  je weitere Seite       1,50
3.1.2. Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen   3,50 – 20,00
3.2. Bescheinigungen, Ausweise, Zeugnisse
3.2.1. Ausstellung von Bescheinigungen, Ausweisen und Zeugnissen auf Antrag 
 3,00 – 65,00
3.2.2. Bescheinigung der Echtheit der Urkunde zur Versendung im Ausland
 (Legalisation) je Urkunde     7,50

4.  Akteneinsicht, Aktenüberlassung
4.1. Einsichtgewährung in Akten und amtlichen Unterlagen,
 außerhalb eines anhängigen Verfahrens     
4.1.1. wenn die Einsicht beaufsichtigt werden muss   6,00 – 69,00
4.2.2. in anderen Fällen je Akte oder Unterlage     3,00
4.2. Einsichtgewährung in Akten und amtlichen Unterlagen, soweit sie nicht 
 zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt sind und sich nach einer anderen
 Tarifnummer keine andere Gebühr ergibt je Akte ode r Unterlage  1,50
4.3. Überlassung von Akten für die Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche
 oder Interessen oder über abgeschlossene Verfahren    18,00

5.  Auskünfte
5.1. mündliche Auskünfte aus amtlichen Unterlagen, soweit damit ein 
 erheblicher Zeitaufwand verbunden ist    6,00 – 130,00
5.2. schriftliche Auskünfte
5.2.1. aus Register und Karteien, soweit die Anfrage nicht ohne besondere 
 Ermittlungen beantwortet werden kann    6,00 – 40,00
5.2.2. aus Register und Karteien, soweit die Anfrage ohne besondere 
 Ermittlungen beantwortet werden kann    3,00
5.2.3. zum Besoldungs- und Versorgungsrecht, soweit die Auskunft nicht auf
 Grund eines bestehenden oder früheren Dienst- oder Arbeitsverhältnisses
 in eigener Besoldungs- oder Versorgungsangelegenheit ersucht wird 
 10,00 – 135,00
5.2.4. Nachforschungen nach dem Verbleib einer Überweisung, soweit die 
 Nachforschung ergeben hat, dass der in Frage stehende Betrag dem 
 Empfänger gut geschrieben bzw. an ihn abgeführt worden ist  6,00
5.2.5. Feststellungen aus Konten und Akten nach Zeitaufwand je angefangene
 halbe Arbeitsstunde      9,00 – 23,00
6.  Abgabe von Druckstücken und ähnlichem
6.1.  Ortssatzungen, Tarife, Straßen- und Wahlbezirksverzeichnisse
 und dergleichen für jede angefangene Seite    0,15
 jedoch mindestens      1,00

7.  Aufnahme von Verhandlungen
 Schriftliche Aufnahme von Verhandlungen, eines Antrages oder einer 
 Erklärung (Niederschrift), die von Privatpersonen zu deren Nutzen 
 beantragt wird (ausgenommen die Niederschrift über die Erhebung von 
 Rechtsbehelfen) nach Zeitaufwand je angefangene halbe Stunde           
 9,00 – 23,00

8. Sonstige Verwaltungstätigkeiten
 die nach Art und Umfang in der Gebührensatzung nicht näher bestimmt 
 werden können und die mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden sind,
 je angefangene halbe Arbeitsstunde    9,00 – 23,00     

B  BESONDERE VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

9.  Haupt- und Finanzverwaltung
9.1. Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen
9.1.1. bis zu einem Bürgschaftsbetrag von 5.000 Euro   10,00
9.1.2. für jede weiteren angefangenen 5.000 Euro     5,00
9.2. Aufstellung über den Stand des Steuerkontos für jedes Haushaltsjahr   1,00
9.3.  Zweitausfertigungen von Steuer- oder sonstigen Quittungen      1,00
9.4. Ersatzstücke für verlorengegangene Hundesteuermarken    1,00  
 (Selbstkostenpreis der Gemeinde)  
9.5.  Bescheinigungen über öffentliche Abgaben früherer Jahre
 für jedes Jahr        2,50

10.  Vermögens- und Bauverwaltung
10.1. Vorrangeinräumungs-, Pfandentlassungs- und sonstige Erklärungen zu 
 Gunsten von Grundpfandrechten Dritter, insbesondere gegenüber Auflassungs-
 vormerkungen und Vorkaufsrechten sowie Belastungsgenehmigungen
10.1.1. bis zu 5.000 Euro des Nominalbetrages des vortretenden, höchstens jedoch des 
 zurücktretenden Grundpfandrechtes oder des betroffenen Teilbetrages 10,00
10.1.2. für jede weiteren angefangenen 5.000 Euro     5,00
10.2. Löschungsbewilligungen zu Gunsten von Grundpfandrechten Dritter
10.2.1. bis zu 5.000 Euro des Nominalbetrages des vortretenden höchstens jedoch des
 zurücktretenden Grundpfandrechtes    10,00

10.2.2. für jede weiteren angefangenen 5.000 Euro     5,00
10.3. Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungs-, Pfandentlassungs- 
 und sonstige Erklärungen für Rechte, die nicht unter Nr. 10.1. und 10.2.  
 fallen       10,00 – 50,00
10.4.  Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die 
 Nichtausübung eines Vorkaufsrechts (Negativzeugnis) nach 
 § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB       5,00 – 28,00
10.5.  Abgabe von Verdingungsunterlagen bei öffentlichen Ausschreibungen 
 für Leistungen mit einem Wert von 
10.5.1. bis  5.000,00 Euro       3,00
10.5.2.  über  5.000,00 Euro  bis    10.000,00 Euro      5,00
10.5.3.  über   10.000,00 Euro   bis    25.000,00 Euro     7,50
10.5.4.  über   25.000,00 Euro   bis    50.000,00 Euro      10,00
10.5.5.  über   50.000,00 Euro   bis   125.000,00 Euro    12,50
10.5.6.  über  125.000,00 Euro  bis   250.000,00 Euro               15,00
10.5.7.  über  250.000,00 Euro  bis   500.000,00 Euro                    20,00
10.5.8.  über  500.000,00 Euro                     30,00
10.6. Abgabe von Bauleitplänen bis zur Größe von
10.6.1. 0,2 m²         1,50 
10.6.2. 0,5 m²          2,00
10.6.3. 1,0 m²         4,00
10.6.4. über 1,0 m²        5,00
10.7. Abgabe von Flächennutzungsplänen    20,00
10.8.  Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für die
 Rechnung Dritter von Unternehmen an Straßen, Plätzen, Kanälen
 und sonstigen Anlagen ausgeführt werden, je angefangene halbe
 Stunde der Beaufsichtigung einschließlich Anmarschweg von der
 Dienststelle oder von der vorhergehenden Baustelle (soweit die
 vorhergehende Baustelle weiter entfernt liegt als die Dienststelle,
 ist für die Berechnung des Zeitaufwandes nur der Weg von der
     Dienststelle bis zur Baustelle zu Grunde zu legen.)   9,00 – 23,00
10.9.  (städtebauliche) Beratung zur Gestaltung von Bauvorhaben nach 
 Zeitaufwand je angefangene halbe Arbeitsstunde   9,00 – 23,00

11. Archiv  
11.1. für familiengeschichtliche Auskünfte je angefangene halbe Arbeitsstunde 
 9,00 – 23,00
11.2. Schriftliche Auskunft aus Urkunden und alten Personenstandsregistern
11.2.1. Format DIN A 4
 je Seite        12,00
 doppelseitig       14,00
11.2.2. Format DIN A 3
 je Seite        14,00
 doppelseitig      18,00 
11.3. Benutzung des Archivs
11.3.1. für einen Tag        5,00
11.3.2. für eine Woche      15,00
11.3.3. für eine längere Zeit bis zu      51,00

VerbGem Seehausen (Altmark)

Satzung 
über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 

(Verwaltungskostensatzung)  der Gemeinde Zehrental   

Auf Grund der §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568) und auf Grund der §§ 2 und 4 des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), in der jeweils zur Zeit  geltenden Fassung, hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Zehrental in seiner Sitzung am 10.12.2010 folgende Verwal-
tungskostensatzung erlassen:

§ 1 
Allgemeines

(1)Als Gegenleistung für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten (im nachfol-
genden Verwaltungstätigkeiten) im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde Zehrental werden 
nach dieser Satzung Gebühren und Auslagen – im nachfolgenden: Kosten -  erhoben, wenn 
die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. Verwaltungstätigkeiten sind auch Entscheidun-
gen über förmliche Rechtsbehelfe. 

(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Verwal-
tungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit 
vor der Entscheidung zurückgenommen wird. 

(3) Die Erhebung von Kosten auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

§ 2
Höhe der Kosten – Kostentarif 

(1) Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kostentarif, der Bestandteil dieser Sat-
zung ist (siehe Anlage).

(2) Auslagen nach § 6 werden grundsätzlich in der Höhe erhoben, in der sie tatsächlich ent-
standen sind; in den Fällen des § 6 Abs. 2 Nr. 8 ist die Höhe der Auflagen an Hand des Ko-
stentarifs, der Bestandteil dieser Satzung ist, zu ermitteln.
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    § 3
Bemessungsgrundsätze 

(1) Ist für den Ansatz einer Gebühr durch den Kostentarif ein Rahmen (Mindest- und Höchst-
satz) bestimmt, so sind bei der Festsetzung der Gebühr das Maß des Verwaltungsaufwandes 
sowie der Wert des Gegenstandes zur Zeit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder die  
Bedeutung der Verwaltungstätigkeit für den Gebührenschuldner zu berücksichtigen. 

(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorgenom-
men, so ist für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben.

(3) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstätigkeit
a. ganz oder teilweise abgelehnt oder 
b. zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätigkeit beendet ist,
so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden. 

(4) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht er auf unverschuldeter 
Unkenntnis, so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben. 

(5) Wird eine zunächst abgelehnte Verwaltungstätigkeit auf einen Rechtsbehelf hin vorge-
nommen, so wird die für die Ablehnung erhobene Gebühr angerechnet. 
 

§ 4
Rechtsbehelfsgebühren

(1) Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung über 
den  Rechtsbehelf das 1,5-fache der Gebühr, die für die angefochtene Verwaltungstätigkeit 
anzusetzen  war, mindestens jedoch 10,00 Euro. Für die Zurückweisung eines Widerspruches 
darf nur dann  eine Gebühr erhoben werden, wenn der angefochtene Verwaltungsakt gebüh-
renpflichtig war.

(2) Wird dem Rechtsbehelf teilweise stattgegeben oder wird er ganz oder teilweise zurückge-
nommen, so ermäßigt sich die aus Abs. 1 ergebende Gebühr nach dem Umfang der  Abwei-
sung oder der Rücknahme, im Falle der Rücknahme auf höchstens 25 v.H.

(3) Wird der Rechtsbehelfsbescheid ganz oder teilweise aufgehoben oder zurückgenommen, 
so sind die gezahlten Rechtsbehelfskosten ganz oder teilweise zu erstatten, es sei denn, dass 
die Aufhebung allein auf unrichtigen oder unvollständigen Angaben desjenigen beruht, der 
den Rechtsbehelf eingelegt hat. 

§ 5 
Gebührenbefreiung 

(1) Gebühren werden nicht erhoben für

1. mündliche Auskünfte, soweit damit kein erheblicher Zeitaufwand verbunden ist,
2. Zeugnisse und Bescheinigungen in folgenden Angelegenheiten:
a)  Arbeits- und Dienstleistungssachen 
b)  Besuch von Schulen
c)  Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldern, Krankengeldern, Unterstützun-
gen und dergleichen aus öffentlichen und privaten Kassen 
d) Nachweise der Bedürftigkeit
3. Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, Niederschlagung 
oder den Erlass von Verwaltungskosten betreffen,
4. steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge,
5. Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten, zu denen in Ausübung öffentlicher 
Gewalt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde des Bundes oder die Behörde eines  
anderen Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten zur  
Last zu legen ist, 6.  Maßnahmen der Amtshilfe

(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann über die in Abs. 1 genannten Fälle hinaus ganz oder      
teilweise abgesehen werden, wenn daran ein öffentliches Interesse besteht. 

§ 6
Auslagen 

(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme von Amtshandlungen oder sonstigen 
Verwaltungstätigkeiten Auslagen notwendig, die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten 
sind, so hat der Kostenschuldner zu erstatten. Dies gilt auch, wenn eine Gebühr nicht zu 
entrichten ist. 
Auslagen hat der Kostenschuldner auch dann zu erstatten, wenn sie bei einer anderen am 
Verfahren beteiligten Behörde entstanden sind.  

(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben:
    
1. Postgebühren für Zustellungen und Nachnahmen sowie für die Ladung von Zeugen und 
Sachver- ständigen. Wird durch Bedienstete der Gemeinde zugestellt, so werden die für die 
Zustellungen durch die Post mit Zustellungsurkunde entstehenden Postgebühren erhoben. 
2. Telegraphen-, Fernschreib- und Telefaxgebühren sowie Gebühren für Ferngespräche,
3. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,
4. Zeugen- und Sachverständigengebühren,
5. bei Dienstgeschäften entstehende Reisekosten,
6. Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit zu zahlen sind,
7. Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen,
8. Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen, Abschriften, Durchschriften, Auszüge, Ko-
sten für Fotokopien und Vervielfältigungen nach den im Kostentarif vorgesehenen Sätzen. 

(3) Beim Verkehr mit den Behörden des Landes und beim Verkehr der Gebietskörperschaften 
im Land untereinander werden Auslagen nur erhoben, wenn sie im Einzelfall den Betrag von  
25,00 Euro übersteigen.

§ 7 
Kostenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,

1. wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat,
2. wer die Kosten durch eine dem Verwaltungsamt gegenüber abgegebene oder ihm mitge-
teilte Erklärungen übernommen hat,
3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Kostenpflichtiger nach § 4 ist derjenige, der den Rechtsbehelf eingelegt hat.

(3) Mehrere Kostenschuldner sind Gesamtschuldner.
    

§ 8
Entstehung der Kostenschuld 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der 
Rücknahme des Antrages.

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu er-
stattenden Betrages. 

§  9
Festsetzung, Fälligkeit und Vollstreckung

(1) Gebühren und Auslagen werden durch Bescheid festgesetzt. Sie werden mit Bekanntgabe 
der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner fällig, wenn nicht der Bescheid einen an-
deren Zeitpunkt bestimmt. 

(2) Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten können von der vorherigen Zah-
lung der Kosten oder von der Zahlung der Sicherstellung eines angemessenen Kostenvor-
schusses abhängig gemacht werden. Soweit der Vorschuss die endgültige Kostenschuld über-
steigt, ist er zu erstatten.

(3) Gebühren und Auslagen werden im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 23. Juni 1994 (GVBl. LSA S. 
710), in der zur Zeit geltenden Fassung vollstreckt.

§ 10 
Billigkeitsmaßnahme 

Ansprüche aus dem  Abgabenschuldverhältnis können entsprechend § 13a KAG LSA ganz 
oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte 
für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 
erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder 
zum Teil erlassen werden. 

§ 11
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes 

Die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt gelten sinnge-
mäß, soweit die Regelungen des KAG LSA nicht ausdrücklich entgegenstehen.

§ 12
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung  in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Satzungen über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen 
Wirkungskreis der Gemeinde Gollensdorf vom 17.01.2006 und der Gemeinde Groß Garz 
vom 06.02.2006 außer Kraft.

Zehrental, 10.12.2010

    

   - 

Anlage  
Kostentarif 

zur Verwaltungskostensatzung (§ 2) der Gemeinde Zehrental  vom 10.12.2010

 - Gebühren (§ 3 Verwaltungskostensatzung) und Pauschbeträge für Auslagen (§ 6 Abs. 
2 Nr. 8 der Verwaltungskostensatzung) - 

Lfd.-Nr. Gegenstand      Gebühr/Pauschalbetrag
        in Euro                             
A  ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN 

1. Abschriften und Ausfertigungen
 Abschriften und Ausfertigungen sofern sie nicht durch 
 Ablichtung hergestellt werden; je angefangene Seite 
1.1.  im Format DIN A5      2,00
1.2.  im Format DIN A4      3,00 
1.3. in größeren Formaten oder bei schwierigen Abschriften,
 z.B. fremdsprachliche oder wissenschaftliche Texte oder Tabellen 3,00 – 30,00

2.  Fotokopien
2.1.  Fotokopien und Lichtpausen, schwarz-weiß bis zum Format
2.1.1.    DIN A4  je Seite       0,60
   ab 10 Seiten je Seite       0,30 
 ab 50 Seiten je Seite       0,15
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2.1.2 bis zum Format DIN A3 je Seite     1,50
 ab 10 Seiten je Seite       0,70 
 ab 50 Seiten je Seite       0,30
2.2. Fotokopien farbig
2.2.1. bis zum Format DIN A 3 je Seite    3,00
 ab 10 Seiten je Seite      1,50
 ab 50 Seiten je Seite      0,70 
 
3.  Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen
 und Ausweise       
3.1.  Beglaubigungen
3.1.1. Beglaubigung von Abschriften, Ablichtungen, Vervielfältigungen
 und Negativen        
3.1.1.1.  je Seite der Erstausfertigung      3,60
3.1.1.2.  je weitere Seite       1,50
3.1.2. Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen   3,50 – 20,00
3.2. Bescheinigungen, Ausweise, Zeugnisse
3.2.1. Ausstellung von Bescheinigungen, Ausweisen und Zeugnissen auf Antrag 
 3,00 – 65,00
3.2.2. Bescheinigung der Echtheit der Urkunde zur Versendung im Ausland
 (Legalisation) je Urkunde     7,50
     
4.  Akteneinsicht, Aktenüberlassung
4.1. Einsichtgewährung in Akten und amtlichen Unterlagen,
 außerhalb eines anhängigen Verfahrens     
4.1.1. wenn die Einsicht beaufsichtigt werden muss   6,00 – 69,00
4.2.2. in anderen Fällen je Akte oder Unterlage     3,00
4.2. Einsichtgewährung in Akten und amtlichen Unterlagen, soweit sie nicht 
 zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt sind und sich nach einer anderen
 Tarifnummer keine andere Gebühr ergibt je Akte oder Unterlage  1,50
4.3. Überlassung von Akten für die Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche
 oder Interessen oder über abgeschlossene Verfahren    18,00

5.  Auskünfte
5.1. mündliche Auskünfte aus amtlichen Unterlagen, soweit damit ein 
 erheblicher Zeitaufwand verbunden ist    6,00 – 130,00
5.2. schriftliche Auskünfte
5.2.1. aus Register und Karteien, soweit die Anfrage nicht ohne besondere 
 Ermittlungen beantwortet werden kann    6,00 – 40,00
5.2.2. aus Register und Karteien, soweit die Anfrage ohne besondere 
 Ermittlungen beantwortet werden kann    3,00
5.2.3. zum Besoldungs- und Versorgungsrecht, soweit die Auskunft nicht auf
 Grund eines bestehenden oder früheren Dienst- oder Arbeitsverhältnisses
 in eigener Besoldungs- oder Versorgungsangelegenheit ersucht wird 
 10,00 – 135,00
5.2.4. Nachforschungen nach dem Verbleib einer Überweisung, soweit die 
 Nachforschung ergeben hat, dass der in Frage stehende Betrag dem 
 Empfänger gut geschrieben bzw. an ihn abgeführt worden ist  6,00
5.2.5. Feststellungen aus Konten und Akten nach Zeitaufwand je angefangene
 halbe Arbeitsstunde      9,00 – 23,00

6.  Abgabe von Druckstücken und ähnlichem
6.1.  Ortssatzungen, Tarife, Straßen- und Wahlbezirksverzeichnisse
 und dergleichen für jede angefangene Seite    0,15
 jedoch mindestens      1,00

7.  Aufnahme von Verhandlungen
 Schriftliche Aufnahme von Verhandlungen, eines Antrages oder einer 
 Erklärung (Niederschrift), die von Privatpersonen zu deren Nutzen 
 beantragt wird (ausgenommen die Niederschrift über die Erhebung von 
 Rechtsbehelfen) nach Zeitaufwand je angefangene halbe Stunde 9,00 – 23,00

8. Sonstige Verwaltungstätigkeiten
 die nach Art und Umfang in der Gebührensatzung nicht näher bestimmt 
 werden können und die mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden sind,
 je angefangene halbe Arbeitsstunde    9,00 – 23,00    

B  BESONDERE VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

9.  Haupt- und Finanzverwaltung
9.1. Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen
9.1.1. bis zu einem Bürgschaftsbetrag von 5.000 Euro   10,00
9.1.2. für jede weiteren angefangenen 5.000 Euro     5,00
9.2. Aufstellung über den Stand des Steuerkontos für jedes Haushaltsjahr   1,00
9.3.  Zweitausfertigungen von Steuer- oder sonstigen Quittungen      1,00
9.4. Ersatzstücke für verlorengegangene Hundesteuermarken    1,00  
 (Selbstkostenpreis der Gemeinde)  
9.5.  Bescheinigungen über öffentliche Abgaben früherer Jahre
 für jedes Jahr        2,50

10.  Vermögens- und Bauverwaltung
10.1. Vorrangeinräumungs-, Pfandentlassungs- und sonstige Erklärungen zu 
 Gunsten von Grundpfandrechten Dritter, insbesondere gegenüber Auflassungs-
 vormerkungen und Vorkaufsrechten sowie Belastungsgenehmigungen
10.1.1. bis zu 5.000 Euro des Nominalbetrages des vortretenden, höchstens jedoch des 
 zurücktretenden Grundpfandrechtes oder des betroffenen Teilbetrages 10,00
10.1.2. für jede weiteren angefangenen 5.000 Euro     5,00
10.2. Löschungsbewilligungen zu Gunsten von Grundpfandrechten Dritter
10.2.1. bis zu 5.000 Euro des Nominalbetrages des vortretenden höchstens jedoch des
 zurücktretenden Grundpfandrechtes    10,00

10.2.2. für jede weiteren angefangenen 5.000 Euro     5,00
10.3. Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungs-, Pfandentlassungs- 
 und sonstige Erklärungen für Rechte, die nicht unter Nr. 10.1. und 10.2.  
 fallen       10,00 – 50,00
10.4.  Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die 
 Nichtausübung eines Vorkaufsrechts (Negativzeugnis) nach 
 § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB       5,00 – 28,00
10.5.  Abgabe von Verdingungsunterlagen bei öffentlichen Ausschreibungen 
 für Leistungen mit einem Wert von 
10.5.1. bis  5.000,00 Euro       3,00
10.5.2.  über  5.000,00 Euro  bis    10.000,00 Euro      5,00
10.5.3.  über   10.000,00 Euro   bis    25.000,00 Euro     7,50
10.5.4.  über   25.000,00 Euro   bis    50.000,00 Euro      10,00
10.5.5.  über   50.000,00 Euro   bis   125.000,00 Euro    12,50
10.5.6.  über  125.000,00 Euro  bis   250.000,00 Euro               15,00
10.5.7.  über  250.000,00 Euro  bis   500.000,00 Euro                    20,00
10.5.8.  über  500.000,00 Euro                     30,00
10.6. Abgabe von Bauleitplänen bis zur Größe von
10.6.1. 0,2 m²         1,50 
10.6.2. 0,5 m²         2,00
10.6.3. 1,0 m²         4,00
10.6.4. über 1,0 m²        5,00
10.7. Abgabe von Flächennutzungsplänen    20,00
10.8.  Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für die
 Rechnung Dritter von Unternehmen an Straßen, Plätzen, Kanälen
 und sonstigen Anlagen ausgeführt werden, je angefangene halbe
 Stunde der Beaufsichtigung einschließlich Anmarschweg von der
 Dienststelle oder von der vorhergehenden Baustelle (soweit die
 vorhergehende Baustelle weiter entfernt liegt als die Dienststelle,
 ist für die Berechnung des Zeitaufwandes nur der Weg von der
     Dienststelle bis zur Baustelle zu Grunde zu legen.)   9,00 – 23,00         
10.9.  (städtebauliche) Beratung zur Gestaltung von Bauvorhaben nach 
 Zeitaufwand je angefangene halbe Arbeitsstunde   9,00 – 23,00

11. Archiv  
11.1. für familiengeschichtliche Auskünfte je angefangene halbe Arbeitsstunde 
 9,00 – 23,00
11.2. Schriftliche Auskunft aus Urkunden und alten Personenstandsregistern
11.2.1. Format DIN A 4
 je Seite        12,00
 doppelseitig       14,00
11.2.2. Format DIN A 3
 je Seite        14,00
 doppelseitig      18,00 
11.3. Benutzung des Archivs
11.3.1. für einen Tag        5,00
11.3.2. für eine Woche      15,00
11.3.3. für eine längere Zeit bis zu      51,00

VerbGem Seehausen (Altmark)

Benutzungs- und Gebührensatzung
der Gemeinde Altmärkische Höhe für die kommunalen Dorfgemeinschaftshäuser 

in den Ortsteilen:

Dewitz, Gagel, Heiligenfelde, Kossebau, Losse und Stapel

Gemäß §§ 6, 8 und § 44 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S.568) in Verbindung mit  §§ 1, 2 und 5  Kommu-
nalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA)  jeweils in der zur Zeit geltenden 
Fassung hat der Gemeinderat der Altmärkischen Höhe in seiner Sitzung am 29.11.2010 die 
nachfolgende Satzung beschlossen:

§ 1
Grundsatz

Als freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises unterhält die Gemeinde Altmärkische 
Höhe zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft und zur Befriedigung des Allgemeinwohls 
ihrer Einwohner und Bürger dörfliche Gemeinschaftshäuser und gestattet deren Nutzung für 
private Zwecke gegen Gebühr. Zur Anmeldung und Einholung der Genehmigung für Veran-
staltungen ist der jeweilige Veranstalter verpflichtet.

§ 2
Dorfgemeinschaftshaus

Die sächliche Bewirtschaftung wird durch die Altmärkischen Höhe getätigt und durch Be-
nutzungsgebühren teilweise abgegolten. Das Betreiben einer Schankanlage ist im Dorfge-
meinschaftshaus untersagt. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung. Das Rauchen ist in den 
Gebäuden nicht gestattet.

§ 3
Nutzer

Die Dorfgemeinschaftshäuser sind für Vereine, Gesellschaften, Gemeinschaften und den pri-
vaten Bedarf der Einwohner über 18 Jahre der Altmärkischen Höhe nach vorheriger Anmel-
dung und Genehmigung zugänglich.

Bei Einwohnern unter 18 Jahren schließt der Erziehungsberechtigte die Nutzungsvereinba-
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rung ab und tritt somit, für alle mit der Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses in Verbin-
dung stehenden Angelegenheiten, sowie die daraus resultierenden Verbindlichkeiten ein.

§ 4
Hausrecht

Die Schlüsselgewalt über die Dorfgemeinschaftshäuser hat der Bürgermeister oder die von 
ihm bestellten Personen.
Veranstaltungen sind rechtzeitig vorher bei der zuständigen Stelle anzumelden.
Der Bürgermeister bzw. die durch ihn bestellte Person öffnet, übergibt und nimmt nach der 
Benutzung die Räume mit dem zugehörigen Inventar ab.

Es wird bei der Übergabe von Räumlichkeiten ein Übergabeprotokoll vom Nutzer und einer 
von der Gemeinde Altmärkische Höhe bestellten Person unterzeichnet. In diesem Protokoll 
ist das Inventar zu listen und der Zustand der Räumlichkeiten festzuhalten.

Die Gemeinde Altmärkische Höhe bzw. eine durch den Bürgermeister bestimmte Person 
schließt mit jedem Nutzer eine Vereinbarung über die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses 
ab. Mit dieser Nutzungsvereinbarung akzeptiert der Nutzer die Benutzungs- und Gebühren-
satzung und versichert die Einhaltung der Hausordnung.
Eine Kopie der Nutzungsvereinbarung ist, zwecks Kostenfestsetzung an den Nutzer, in der 
Verwaltung der Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) vorzulegen.

§ 5
Reinigung

Nach Benutzung sind alle genutzten Räume, sowie das benutztes Inventar ordnungsgemäß 
gereinigt vom Benutzer an den Beauftragten zu übergeben. Anfallender Müll ist in Eigenver-
sorgung (eigene Mülltonne) zu entsorgen.
Bei nicht erfolgter Endreinigung wird eine Reinigungspauschale in Höhe von 50 Euro er-
hoben.

§ 6
Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühr für die Dorfgemeinschaftshäuser und -räume mit Inventar und Ge-
schirr beträgt in

• Dewitz  50 Euro
• Gagel  50 Euro
• Heiligenfelde 50 Euro
• Kossebau  50 Euro
• Losse  50 Euro
• Stapel  50 Euro

Bei Trauerfeiern fällt die Hälfte der Nutzungsgebühr an.

Die Nutzungsgebühr für die Schankanlage im Dorfgemeinschaftshaus Heiligenfelde beträgt 
25,00 Euro.

Bei Beschädigung, Bruch oder Verlust von Geschirr, Besteck oder Handtüchern sind je Ge-
schirr, Besteck oder Handtuch 2,50 Euro für Neuanschaffungen zu zahlen. Privates Austau-
schen ist nicht statthaft.

Gebührenfrei ist die Nutzung für Rentnertreffen, Vereine, Feuerwehren, kommunale kirch-
liche und andere dem Gemeinwohl dienende Veranstaltungen der Gemeinde Altmärkische 
Höhe.

§ 7
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren ist derjenige verpflichtet, der die Nutzungsvereinbarung unter-
schrieben hat. Bei mehreren Nutzern unterschreiben alle und haften als Gesamtschuldner.

§ 8
Benutzungsverhalten

Mit dem Inventar ist pfleglich umzugehen. Zerstörungen und Beschädigungen in und an den 
Dorfgemeinschaftshäusern sind vom Verursacher oder dem Nutzer finanziell zu ersetzen.
Für Kosten, die durch den Verlust übergebener Schlüssel entstehen, kommt der Nutzer in 
voller Höhe auf. Durch Geräusche, die von der “Veranstaltung“ ausgehen, dürfen keine er-
heblichen Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für Bewohner der Nachbargrundstücke, 
sowie der Allgemeinheit entstehen. Ab 22.00 Uhr sind Tongeräte nur im Raum zu betreiben. 
Ruhe störender Lärm ist zu vermeiden.

§ 9
Haftung

Die Gemeinde Altmärkische Höhe haftet nicht für durch oder bei Benutzung des Dorfge-
meinschaftshauses entstandene Schäden Dritter. Die Gemeinde übernimmt keinerlei Haftung 
für eingebrachte Wertgegenstände, Garderobe ect. Für eventuelle durch die Nutzung ent-
standene Schäden haftet der Nutzer in voller Höhe, soweit die Schäden nicht nachweislich 
älteren Ursprungs sind.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 7 der GO LSA handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen den Vorschriften des

1. § 2 Satz 2 eine Schankwirtschaft ohne Genehmigung betreibt,
2 § 2 Satz 4 im Objekt raucht,
3. § 5 Räume und Geschirr nach Benutzung ungereinigt hinterlässt,
4 § 6 der Entrichtung der Nutzungsgebühr nicht nachkommt oder
5. § 8  unpfleglich mit dem Inventar umgeht, Zerstörungen und
  Beschädigungen in und an Dorfgemeinschaftshäusern durchführt und
  zerstörtes oder abhanden gekommenes Geschirr jeglicher Art
  finanziell nicht ersetzt.

Ordnungswidrigkeiten können mit einem Bußgeld bis zu 2.500,00 Euro geahndet werden.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig treten folgende Satzungen außer Kraft:

Benutzungssatzung für kommunale Gemeinschaftshäuser und -räume der Gemeinde Bretsch  
mit OT Drüsedau beschlossen am 19.10.04.

Benutzungssatzung für kommunale Gemeinschaftshäuser und -räume der Gemeinde Boock 
OT Einwinkel beschlossen am 07.06.04.

Benutzungssatzung für kommunale Gemeinschaftshäuser und -räume der Gemeinde Lück-
stedt mit OT Wohlenberg beschlossen am 14.10.04.

Seehausen (Altmark), den .29.11.2010

VerbGem Seehausen (Altmark)

H u n d e s t e u e r s a t z u n g
der Gemeinde Aland

Auf Grund der §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
vom 05.Oktober 1993, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Sachsen-
Anhalt (GVBl. LSA Seite 568), auf Grund der §§ 2, 3 und 16 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG-LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 406) in Verbindung mit dem Gesetzes 
zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren vom 23.01.2009 (GVBl. LSA 
S. 22), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Aland in seiner 
Sitzung am 01.12.2010 folgende Hundesteuersatzung erlassen:

§ 1
Steuergegenstand

(1) Die Gemeinde Aland erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung.

(2) Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden durch na-
türliche Personen im Gemeindegebiet.
Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist davon auszugehen, dass der 
Hund mehr als drei Monate alt ist.

§ 2
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Halter eines Hundes, bei dem das Halten nicht zur Einkommens-
erzielung für einen Betrieb notwendig ist.

(2) Hundehalter ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde zu persönlichen Zwecken im ei-
genen Interesse oder im Interesse seiner Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt aufge-
nommen hat.

(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei Monate im Jahr gepflegt, 
untergebracht oder auf Probe oder zum Anlernen gehalten hat, es sei denn, er kann nachwei-
sen, dass der Hund bereits in einer anderen Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland 
versteuert wird oder von der Steuer befreit ist.

(4) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam 
gehalten.

§ 3
Entstehung der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund in einen Haushalt 
aufgenommen oder mit dem 1. des Monats, der dem Monat folgt, in dem der Hund drei 
Monate alt geworden ist. 
In den Fällen des § 2 Abs. 3 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, der dem Monat 
folgt, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung be-
endet wird oder in dem der Halter wegzieht. Die Hundehaltung ist beendet, wenn der Hund 
abgeschafft wird, abhanden kommt, verstirbt oder der Halter wegzieht.

§ 4
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr; in den 
Fällen der Absätze 2 und 3 wird die Steuer anteilig erhoben.

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer 
anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen.

(3) Die Jahressteuerschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes am 01.01. 
des  jeweiligen Kalenderjahres. Beginnt die Steuerpflicht erst im Laufe des Erhebungszeit-
raumes, entsteht die Steuerschuld mit Beginn des Monats, in dem die Steuerpflicht beginnt 
(§ 3 Abs. 1).
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§ 5
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder, wenn die Steuerpflicht erst während des  Ka-
lenderjahres beginnt, für den Rest des Kalenderjahres durch Bescheid  festgesetzt.

(2) Die Steuer wird in Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Jahres fällig. 
In den Fällen des § 3 Abs. 1 und 2 ist ein nach Satz 1 fälliger Teilbetrag innerhalb eines Mo-
nats nach Heranziehung zu entrichten. Auf Antrag kann die Steuer jährlich zum 01.07. des 
Kalenderjahres entrichtet werden.

§ 6
Steuersätze

(1) Die Steuer beträgt jährlich:
a)    für den ersten Hund im Haushalt   20,00 Euro
b)    für den zweiten Hund im Haushalt   30,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund im Haushalt        60,00 Euro

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 8), werden bei der Anrechnung der An-
zahl der Hunde nicht angesetzt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 9), gelten als erste 
Hunde.

(3) Gefährliche Hunde (Kampfhunde), sind solche Hunde, von denen eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit ausgehen kann. In Sachsen-Anhalt gelten nachfolgende Rassen als ge-
fährlich:
a)    American Staffordshire Terrier,
b)    Bullterrier,
c)    Pitbull Terrier,
d)   Staffordshire Bullterrier sowie
e)     Kreuzungen dieser Rassen untereinander oder mit anderen Rassen.

(4) Die Steuer beträgt abweichend von Abs. 1 jährlich
a)   für den ersten gefährlichen Hund im Haushalt  500,00 Euro
b)    für den zweiten gefährlichen Hund im Haushalt  800,00 Euro
c)   für jeden weiteren gefährlichen Hund im Haushalt                    1000,00 Euro

§ 7
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen

(1) Die Gewährung von Steuervergünstigungen (Steuerbefreiungen, Steuerermäßigungen) 
nach den §§ 8 und 9 richtet sich nach den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres. In den 
Fällen des § 3 Abs. 1 sind die Verhältnisse bei Beginn der Steuerpflicht maßgeblich. 

(2) Steuervergünstigungen werden nur gewährt, wenn die Hunde, für welche die Vergünsti-
gungen in Anspruch genommen werden soll
1.   für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind,
2.   entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten werden,
3.   die in den Fällen des § 9 Nr. 2 und 3 geforderten Prüfungen vor dem in Abs. 1 genannten 
Zeitpunkt mit Erfolg ablegt haben
4.   und wenn der Halter des Hundes in den letzten fünf Jahren nicht rechtskräftig wegen 
Tierquälerei bestraft ist.

(3) Anträge auf Gewährung einer Steuervergünstigung sollen bis zum Ablauf eines Monats 
nach Bekanntgabe des Steuerbescheides gestellt werden.

§ 8
Steuerfreiheit, Steuerbefreiung

(1) Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeindegebiet aufhalten, ist das 
Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in 
der Bundesrepublik Deutschland versteuern.

(2) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von
1. Hunden, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder
sonst hilfloser Personen dienen. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen 
Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „B“ , „BL“, „aG“ oder „H“ besitzen. 
2. Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für die Bewachung 
von Herden verwendet werden,
3. Jagdgebrauchshunden von Jagdausübungsberechtigten und bestätigten Jagdaufsehern, so-
fern diese Inhaber des Jagdscheines sind, und der Hund ausschließlich zum Zwecke der Jagd 
eingesetzt wird,
4. Hunden, die von ihrem Halter aus einem Tierheim erworben wurden, bis zum Ablauf von 
sechs Monaten nach dem Erwerb.

§ 9
Steuerermäßigung

Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten 

a) eines Hundes der zur Bewachung von Gebäuden oder landwirtschaftlichen Anwesen be-
nötigt wird, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 300 m Luftlinie entfernt 
liegen;

b) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und neben persönli-
chen Zwecken auch der Jagd dienen;

c) Hunden, die die für Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde vorgeschriebene Prüfung vor 
Leistungsprüfern der zuständigen Fachorganisation mit Erfolg abgelegt haben und für den 
Zivilschutz, Katastrophenschutz oder Rettungsdienst zur Verfügung stehen. Die Ablegung 
der Prüfung ist durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung 
des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen;

d) Hunden, die von zugelassenen Unternehmungen des Bewachungsgewerbes oder von be-

rufsmäßigen Einzelwächtern neben persönlichen Zwecken auch zur Ausübung des Wach-
dienstes dienen.

§ 10
Meldepflicht

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tagen bei 
der Gemeinde Aland, unter Angabe der Rasse oder deren Kreuzung, schriftlich anzumelden. 
Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt als angeschafft. 
Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 2 Abs. 3 nach Ablauf des zweiten Monats.

(2) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung 
der Hundehaltung bei der Gemeinde abzumelden. Im Falle der Veräußerung des Hundes sind 
bei der Abmeldung Name und Wohnung des Erwerbers anzugeben.

(3) Entfallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung, ist der 
Hundehalter verpflichtet, der Gemeinde dies innerhalb von 14 Tagen nach Eintritt des Grun-
des für den Wegfall der Vergünstigung anzuzeigen.  

§ 11 
Hundesteuermarken

(1) Nach der Anmeldung eines Hundes im Gemeindegebiet wird eine Hundesteuermarke, die 
im Eigentum der Gemeinde verbleibt, ausgegeben. Die Hundesteuermarken bleiben für die 
Dauer der Haltung des Hundes gültig.

(2) Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grund-
besitzes nur mit der Hundesteuermarke umher laufen lassen. Die Hundemarke ist dem Hund 
sichtbar anzulegen. Hunde, die außerhalb der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes 
des Hundehalters ohne gültige Hundemarke unbeaufsichtigt angetroffen werden, können 
durch Beauftragte eingefangen werden. Der Halter eines eingefangenen Hundes soll von 
dem Einfangen in Kenntnis gesetzt werden.
Ist der Hundehalter nicht zu ermitteln oder meldet er sich auch auf öffentliche Bekanntma-
chung nicht, so ist nach den Vorschriften der §§ 965 ff. des BGB (Bund) zu verfahren.

(3) Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die Beendigung der 
Hundehaltung innerhalb von 14 Tagen an die Gemeinde zurückzugeben.

(4) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Ersatzmarke zum Selbstko-
stenpreis ausgehändigt. Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Hunde-
steuermarke. Eine solche Marke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust geratene Hundemar-
ke wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke der Gemeinde gegen Erstattung der 
für die Ersatzmarke gezahlten Selbstkosten unverzüglich zurückzugeben. 

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 7 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
in Verbindung mit § 16 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig gegen die §§ 10 und 11 dieser Satzung verstößt.
Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 Euro geahndet werden. 

§ 13
Übergangsvorschriften

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Gemeinde Aland (Aulosen, Krü-
den, Pollitz, Wanzer, Wahrenberg) bereits angemeldeten Hunde, gelten als angemeldet im 
Sinne des § 10 Abs. 1.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt  am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung der Gemeinde Aulosen, vom 26.06.2001, der Ge-
meinde Krüden, vom 16.01.2001, der Gemeinde Pollitz, vom 10.11.2000, der Gemeinde 
Wanzer, vom 14.11.2000, der Gemeinde Wahrenberg, vom 16.01.2001, außer Kraft.

Aland, den 01.12.2010

     

   
  

VerbGem Seehausen (Altmark)

H u n d e s t e u e r s a t z u n g
der Gemeinde Altmärkische Wische

Auf Grund der §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
vom 05.Oktober 1993, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Sachsen-
Anhalt (GVBl. LSA Seite 568), auf Grund der §§ 2, 3 und 16 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG-LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 406) in Verbindung mit dem Gesetzes 
zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren vom 23.01.2009 (GVBl. LSA 
S. 22), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Altmärkische 
Wische in seiner Sitzung am 15.11.2010 folgende Hundesteuersatzung erlassen:

§ 1
Steuergegenstand

(1) Die Gemeinde Altmärkische Wische erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung.

(2) Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden durch na-
türliche Personen im Gemeindegebiet.
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Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist davon auszugehen, dass der 
Hund mehr als drei Monate alt ist.

§ 2
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Halter eines Hundes, bei dem das Halten nicht zur Einkommens-
erzielung für einen Betrieb notwendig ist.

(2) Hundehalter ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde zu persönlichen Zwecken im ei-
genen Interesse oder im Interesse seiner Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt aufge-
nommen hat.

(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei Monate im Jahr gepflegt, 
untergebracht oder auf Probe oder zum Anlernen gehalten hat, es sei denn, er kann nachwei-
sen, dass der Hund bereits in einer anderen Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland 
versteuert wird oder von der Steuer befreit ist.

(4) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam 
gehalten.

§ 3
Entstehung der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund in einen Haushalt 
aufgenommen oder mit dem 1. des Monats, der dem Monat folgt, in dem der Hund drei 
Monate alt geworden ist. 
In den Fällen des § 2 Abs. 3 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, der dem Monat 
folgt, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung be-
endet wird oder in dem der Halter wegzieht. Die Hundehaltung ist beendet, wenn der Hund 
abgeschafft wird, abhanden kommt, verstirbt oder der Halter wegzieht.

§ 4
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr; in den 
Fällen der Absätze 2 und 3 wird die Steuer anteilig erhoben.

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer 
anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen.

(3) Die Jahressteuerschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes am 01.01. 
des  jeweiligen Kalenderjahres. Beginnt die Steuerpflicht erst im Laufe des Erhebungszeit-
raumes, entsteht die Steuerschuld mit Beginn des Monats, in dem die Steuerpflicht beginnt 
(§ 3 Abs. 1).

§ 5
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder, wenn die Steuerpflicht erst während des  Ka-
lenderjahres beginnt, für den Rest des Kalenderjahres durch Bescheid  festgesetzt.

(2) Die Steuer wird in Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Jahres fällig. 
In den Fällen des § 3 Abs. 1 und 2 ist ein nach Satz 1 fälliger Teilbetrag innerhalb eines Mo-
nats nach Heranziehung zu entrichten. Auf Antrag kann die Steuer jährlich zum 01.07. des 
Kalenderjahres entrichtet werden.

§ 6
Steuersätze

(1) Die Steuer beträgt jährlich:
a)    für den ersten Hund im Haushalt   20,00 Euro
b)    für den zweiten Hund im Haushalt   25,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund im Haushalt        30,00 Euro

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 8), werden bei der Anrechnung der An-
zahl der Hunde nicht angesetzt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 9), gelten als erste 
Hunde.

(3) Gefährliche Hunde (Kampfhunde), sind solche Hunde, von denen eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit ausgehen kann. In Sachsen-Anhalt gelten nachfolgende Rassen als ge-
fährlich:
a)    American Staffordshire Terrier,
b)    Bullterrier,
c)    Pitbull Terrier,
d)   Staffordshire Bullterrier sowie
e)     Kreuzungen dieser Rassen untereinander oder mit anderen Rassen.

(4) Die Steuer beträgt abweichend von Abs. 1 jährlich
a)   für den ersten gefährlichen Hund im Haushalt  200,00 Euro
b)    für den zweiten gefährlichen Hund im Haushalt  250,00 Euro
c)   für jeden weiteren gefährlichen Hund im Haushalt      300,00 Euro

§ 7
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen

(1) Die Gewährung von Steuervergünstigungen (Steuerbefreiungen, Steuerermäßigungen) 
nach den §§ 8 und 9 richtet sich nach den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres. In den 
Fällen des § 3 Abs. 1 sind die Verhältnisse bei Beginn der Steuerpflicht maßgeblich. 

(2) Steuervergünstigungen werden nur gewährt, wenn die Hunde, für welche die Vergünsti-
gungen in Anspruch genommen werden soll
1.   für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind,
2.   entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten werden,
3.   die in den Fällen des § 9 Nr. 2 und 3 geforderten Prüfungen vor dem in Abs. 1 genannten 

Zeitpunkt mit Erfolg ablegt haben
4.   und wenn der Halter des Hundes in den letzten fünf Jahren nicht rechtskräftig wegen 
Tierquälerei bestraft ist.

(3) Anträge auf Gewährung einer Steuervergünstigung sollen bis zum Ablauf eines Monats 
nach Bekanntgabe des Steuerbescheides gestellt werden.

§ 8
Steuerfreiheit, Steuerbefreiung

(1) Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeindegebiet aufhalten, ist das 
Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in 
der Bundesrepublik Deutschland versteuern.

(2) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von
1. Hunden, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser 
Personen dienen. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehinder-
tenausweis mit dem Merkzeichen „B“ , „BL“, „aG“ oder „H“ besitzen. 
2. Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für die Bewachung 
von Herden verwendet werden,
3. Jagdgebrauchshunden von Jagdausübungsberechtigten und bestätigten Jagdaufsehern, so-
fern diese Inhaber des Jagdscheines sind, und der Hund ausschließlich zum Zwecke der Jagd 
eingesetzt wird,
4. Hunden, die von ihrem Halter aus einem Tierheim erworben wurden, bis zum Ablauf von 
sechs Monaten nach dem Erwerb.

§ 9
Steuerermäßigung

Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten 

a)  eines Hundes, der zur Bewachung von Gebäuden oder landwirtschaftlichen Anwesen be-
nötigt wird, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 300 m Luftlinie entfernt 
liegen;
 
b) von Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und neben per-
sönlichen Zwecken auch der Jagd dienen;

c) von Hunden, die die für Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde vorgeschriebene Prüfung vor 
Leistungsprüfern der zuständigen Fachorganisation mit Erfolg abgelegt haben und für den 
Zivilschutz, Katastrophenschutz oder Rettungsdienst zur Verfügung stehen. Die Ablegung 
der Prüfung ist durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung 
des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen;

d) von Hunden, die von zugelassenen Unternehmungen des Bewachungsgewerbes oder von 
berufsmäßigen Einzelwächtern neben persönlichen Zwecken auch zur Ausübung des Wach-
dienstes dienen.

§ 10
Meldepflicht

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tagen bei der 
Gemeinde Altmärkische Wische, unter Angabe der Rasse oder deren Kreuzung, schriftlich 
anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt als 
angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 2 Abs. 3 nach Ablauf des zweiten Mo-
nats.

(2) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung 
der Hundehaltung bei der Gemeinde abzumelden. Im Falle der Veräußerung des Hundes sind 
bei der Abmeldung Name und Wohnung des Erwerbers anzugeben.

(3) Entfallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung, ist der 
Hundehalter verpflichtet, der Gemeinde dies innerhalb von 14 Tagen nach Eintritt des Grun-
des für den Wegfall der Vergünstigung anzuzeigen.  

§ 11 
Hundesteuermarken

(1) Nach der Anmeldung eines Hundes im Gemeindegebiet wird eine Hundesteuermarke, die 
im Eigentum der Gemeinde verbleibt, ausgegeben. Die Hundesteuermarken bleiben für die 
Dauer der Haltung des Hundes gültig.

(2) Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grund-
besitzes nur mit der Hundesteuermarke umher laufen lassen. Die Hundemarke ist dem Hund 
sichtbar anzulegen. Hunde, die außerhalb der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes 
des Hundehalters ohne gültige Hundemarke unbeaufsichtigt angetroffen werden, können 
durch Beauftragte eingefangen werden. Der Halter eines eingefangenen Hundes soll von 
dem Einfangen in Kenntnis gesetzt werden.
Ist der Hundehalter nicht zu ermitteln oder meldet er sich auch auf öffentliche Bekanntma-
chung nicht, so ist nach den Vorschriften der §§ 965 ff. des BGB (Bund) zu verfahren.

(3) Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die Beendigung der 
Hundehaltung innerhalb von 14 Tagen an die Gemeinde zurückzugeben.

(4) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Ersatzmarke zum Selbstko-
stenpreis ausgehändigt. Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Hunde-
steuermarke. Eine solche Marke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust geratene Hundemar-
ke wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke der Gemeinde gegen Erstattung der 
für die Ersatzmarke gezahlten Selbstkosten unverzüglich zurückzugeben. 

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 7 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
in Verbindung mit § 16 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
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fahrlässig gegen die §§ 10 und 11 dieser Satzung verstößt.
Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 Euro geahndet werden. 

§ 13
Übergangsvorschriften

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Gemeinde Altmärkische Wische 
(Falkenberg, Neukirchen, Lichterfelde, Wendemark) bereits angemeldeten Hunde, gelten als 
angemeldet im Sinne des § 10 Abs. 1.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt  am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung der Gemeinde Falkenberg, vom 06.11.2000, der 
Gemeinde Neukirchen, vom 11.04.2001, der Gemeinde Lichterfelde, vom 30.10.2000, der 
Gemeinde Wendemark, vom 12.12.2000, außer Kraft.

Altmärkische Wische, den 15.11.2010

   
   
i. V.: K. Musche      

VerbGem Seehausen (Altmark)

H u n d e s t e u e r s a t z u n g
der Gemeinde Zehrental

Auf Grund der §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
vom 05.Oktober 1993, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Sachsen-
Anhalt (GVBl. LSA Seite 568), auf Grund der §§ 2, 3 und 16 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG-LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 406) in Verbindung mit dem Gesetzes 
zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren vom 23.01.2009 (GVBl. LSA S. 
22), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Zehrental in seiner 
Sitzung am 10.12.2010 folgende Hundesteuersatzung erlassen:

§ 1
Steuergegenstand

(1) Die Gemeinde Zehrental erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung.

(2) Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden durch na-
türliche Personen im Gemeindegebiet.
Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist davon auszugehen, dass der 
Hund mehr als drei Monate alt ist.

§ 2
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Halter eines Hundes, bei dem das Halten nicht zur Einkommens-
erzielung für einen Betrieb notwendig ist.

(2) Hundehalter ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde zu persönlichen Zwecken im ei-
genen Interesse oder im Interesse seiner Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt aufge-
nommen hat.

(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei Monate im Jahr gepflegt, 
untergebracht oder auf Probe oder zum Anlernen gehalten hat, es sei denn, er kann nachwei-
sen, dass der Hund bereits in einer anderen Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland 
versteuert wird oder von der Steuer befreit ist.

(4) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam 
gehalten.

§ 3
Entstehung der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund in einen Haushalt 
aufgenommen oder mit dem 1. des Monats, der dem Monat folgt, in dem der Hund drei 
Monate alt geworden ist. 
In den Fällen des § 2 Abs. 3 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, der dem Monat 
folgt, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung be-
endet wird oder in dem der Halter wegzieht. Die Hundehaltung ist beendet, wenn der Hund 
abgeschafft wird, abhanden kommt, verstirbt oder der Halter wegzieht.

§ 4
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr; in den 
Fällen der Absätze 2 und 3 wird die Steuer anteilig erhoben.

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer 
anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen.

(3) Die Jahressteuerschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes am 01.01. 
des  jeweiligen Kalenderjahres. Beginnt die Steuerpflicht erst im Laufe des Erhebungszeit-
raumes, entsteht die Steuerschuld mit Beginn des Monats, in dem die Steuerpflicht beginnt 
(§ 3 Abs. 1).

§ 5
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder, wenn die Steuerpflicht erst während des  Ka-
lenderjahres beginnt, für den Rest des Kalenderjahres durch Bescheid  festgesetzt.

(2) Die Steuer wird in Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Jahres fällig. 
In den Fällen des § 3 Abs. 1 und 2 ist ein nach Satz 1 fälliger Teilbetrag innerhalb eines Mo-
nats nach Heranziehung zu entrichten. Auf Antrag kann die Steuer jährlich zum 01.07. des 
Kalenderjahres entrichtet werden.

§ 6
Steuersätze

(1) Die Steuer beträgt jährlich:
a)    für den ersten Hund im Haushalt   20,00 Euro
b)    für den zweiten Hund im Haushalt   25,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund im Haushalt        30,00 Euro

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 8), werden bei der Anrechnung der An-
zahl der Hunde nicht angesetzt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 9), gelten als erste 
Hunde.

(3) Gefährliche Hunde (Kampfhunde), sind solche Hunde, von denen eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit ausgehen kann. In Sachsen-Anhalt gelten nachfolgende Rassen als ge-
fährlich:
a)    American Staffordshire Terrier,
b)    Bullterrier,
c)    Pitbull Terrier,
d)   Staffordshire Bullterrier sowie
e)     Kreuzungen dieser Rassen untereinander oder mit anderen Rassen.

(4) Die Steuer beträgt abweichend von Abs. 1 jährlich
a)   für den ersten gefährlichen Hund im Haushalt  200,00 Euro
b)    für den zweiten gefährlichen Hund im Haushalt  250,00 Euro
c)   für jeden weiteren gefährlichen Hund im Haushalt      300,00 Euro

§ 7
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen

(1) Die Gewährung von Steuervergünstigungen (Steuerbefreiungen, Steuerermäßigungen) 
nach den §§ 8 und 9 richtet sich nach den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres. In den 
Fällen des § 3 Abs. 1 sind die Verhältnisse bei Beginn der Steuerpflicht maßgeblich. 

(2) Steuervergünstigungen werden nur gewährt, wenn die Hunde, für welche die Vergünsti-
gungen in Anspruch genommen werden soll
1.   für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind,
2.   entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten werden,
3.   die in den Fällen des § 9 Nr. 2 und 3 geforderten Prüfungen vor dem in Abs. 1genannten 
Zeitpunkt mit Erfolg ablegt haben 
4.   und wenn der Halter des Hundes in den letzten fünf Jahren nicht rechtskräftig wegen 
Tierquälerei bestraft ist.

(3) Anträge auf Gewährung einer Steuervergünstigung sollen bis zum Ablauf eines Monats 
nach Bekanntgabe des Steuerbescheides gestellt werden.

§ 8
Steuerfreiheit, Steuerbefreiung

(1) Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeindegebiet aufhalten, ist das 
Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in 
der Bundesrepublik Deutschland versteuern.

(2) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von

1. Hunden, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser 
Personen dienen. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehinder-
tenausweis mit dem Merkzeichen „B“ , „BL“, „aG“ oder „H“ besitzen. 
2. Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für die Bewachung 
von Herden verwendet werden,
3. Jagdgebrauchshunden von Jagdausübungsberechtigten und bestätigten Jagdaufsehern, so-
fern diese Inhaber des Jagdscheines sind, und der Hund ausschließlich zum Zwecke der Jagd 
eingesetzt wird,
4. Hunden, die von ihrem Halter aus einem Tierheim erworben wurden, bis zum Ablauf von 
sechs Monaten nach dem Erwerb.

§ 9
Steuerermäßigung

Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten 

a) eines Hundes, der zur Bewachung von Gebäuden oder landwirtschaftlichen Anwesen be-
nötigt wird, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 300 m Luftlinie entfernt 
liegen;
 
b) von Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und neben per-
sönlichen Zwecken auch der Jagd dienen;

c) von Hunden, die die für Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde vorgeschriebene Prüfung vor 
Leistungsprüfern der zuständigen Fachorganisation mit Erfolg abgelegt haben und für den 
Zivilschutz, Katastrophenschutz oder Rettungsdienst zur Verfügung stehen. Die Ablegung 
der Prüfung ist durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung 
des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen;

d) von Hunden, die von zugelassenen Unternehmungen des Bewachungsgewerbes oder von 
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berufsmäßigen Einzelwächtern neben persönlichen Zwecken auch zur Ausübung des Wach-
dienstes dienen.

§ 10
Meldepflicht

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tagen bei der 
Gemeinde Zehrental, unter Angabe der Rasse oder deren Kreuzung, schriftlich anzumelden. 
Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt als angeschafft. 
Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 2 Abs. 3 nach Ablauf des zweiten Monats.

(2) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung 
der Hundehaltung bei der Gemeinde abzumelden. Im Falle der Veräußerung des Hundes sind 
bei der Abmeldung Name und Wohnung des Erwerbers anzugeben.

(3) Entfallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung, ist der 
Hundehalter verpflichtet, der Gemeinde dies innerhalb von 14 Tagen nach Eintritt des Grun-
des für den Wegfall der Vergünstigung anzuzeigen.  

§ 11 
Hundesteuermarken

(1) Nach der Anmeldung eines Hundes im Gemeindegebiet wird eine Hundesteuermarke, die 
im Eigentum der Gemeinde verbleibt, ausgegeben. Die Hundesteuermarken bleiben für die 
Dauer der Haltung des Hundes gültig.

(2) Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grund-
besitzes nur mit der Hundesteuermarke umher laufen lassen. Die Hundemarke ist dem Hund 
sichtbar anzulegen. Hunde, die außerhalb der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes 
des Hundehalters ohne gültige Hundemarke unbeaufsichtigt angetroffen werden, können 
durch Beauftragte eingefangen werden. Der Halter eines eingefangenen Hundes soll von 
dem Einfangen in Kenntnis gesetzt werden.
Ist der Hundehalter nicht zu ermitteln oder meldet er sich auch auf öffentliche Bekanntma-
chung nicht, so ist nach den Vorschriften der §§ 965 ff. des BGB (Bund) zu verfahren.

(3) Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die Beendigung der 
Hundehaltung innerhalb von 14 Tagen an die Gemeinde zurückzugeben.

(4) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Ersatzmarke zum Selbstko-
stenpreis ausgehändigt. Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Hunde-
steuermarke. Eine solche Marke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust geratene Hundemar-
ke wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke der Gemeinde gegen Erstattung der 
für die Ersatzmarke gezahlten Selbstkosten unverzüglich zurückzugeben. 

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 7 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
in Verbindung mit § 16 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig gegen die §§ 10 und 11 dieser Satzung verstößt.
Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 Euro geahndet werden. 

§ 13
Übergangsvorschriften

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Gemeinde Zehrental (Gollensdorf, 
Groß Garz) bereits angemeldeten Hunde, gelten als angemeldet im Sinne des § 10 Abs. 1.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Hundesteuersatzung der Gemeinde Zehrental tritt am Tag nach der Bekanntmachung  
in Kraft .
Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung der Gemeinde Gollensdorf, vom 07.11.2000, 
der Gemeinde Groß Garz, vom 23.10.2000,  außer Kraft.

Zehrental, den 10.12.2010 

     
       
      

Einheitsgemeinde Stadt Bismark

B e k a n n t m a c h u n g

Neubau der Bundesautobahn A14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin VKE 1.5 - AS 
Lüderitz (L 30) bis AS Uenglingen (L 15)  - 
in den Gemarkungen Buchholz, Insel, Tornau, Döbbelin, Möringen, Uenglingen, Lüde-
ritz, Groß Schwarzlosen, Steglitz, Schernikau und Steinfeld im Landkreis Stendal

Der Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt, Niederlassung Süd, hat für das o. g. Bauvorhaben 
die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens nach den Vorschriften des Bundesfern-
straßengesetzes (FStrG) beantragt.

Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-lich-
keitsprüfung gem. § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit (UVPG). 

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen Buchholz, Insel, Tornau, Döbbelin, 
Möringen, Uenglingen, Lüderitz, Groß Schwarzlosen, Steglitz, Schernikau und Steinfeld be-
ansprucht. 

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit  

vom  08. Februar 2011 bis einschließlich 07. März 2011

während der Dienststunden Montag, Mittwoch, Donnerstag von 7.15-16.00 Uhr
   Dienstag von 7.15-18.00 Uhr  und
   Freitag von 7.15-12.30 Uhr

im Verwaltungsgebäude der Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark)
   Bauamt, Zimmer 2.12
   Breite Straße 11, 39629 Bismark
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis einschließlich 21. März 2011, bei der 
Anhörungsbehörde, dem Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saa-
le) oder bei der

Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark)
Breite Straße 11, 39629 Bismark

Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendung muss den geltend 
gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen.
 
Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 17 a Nr. 7 Satz 
1 FStrG). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser 
Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 17a Nr. 7 Satz 2 FStrG).

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder 
in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), 
ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeich-ner mit Namen, Beruf 
und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu be-zeichnen. 

Andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben (§ 1 Abs. 1 Verwaltungs-
verfahrensgesetz des Landes Sachsen-Anhalt - VwVfG LSA i. V. m. § 17 Abs. 1 und 2 sowie 
§ 72 Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG).

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung von der Auslegung 
des Plans der

a) nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 63 des Bundesnaturschutzgesetzes 
anerkannten Naturschutzvereinigungen
b) sowie der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz einsetzen und 
nach in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltan-
gelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Vereinigungen).

3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnah-
men und Einwendungen verzichten (§ 17a Nr. 5 Satz 1 FStrG). 

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden. Diejenigen, 
die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird 
der Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 
17 VwVfG. 

Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden. 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben 
ist.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellung-
nahmen,  Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten wer-
den nicht erstattet. 
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach 
zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt. 

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsver-
fahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme ab-
gegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 
Zustellungen vorzunehmen sind. 

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach § 9 FStrG 
und die Veränderungssperre nach § 9 a Abs. 1 Satz 1 FStrG in Kraft. An den von der geplan-
ten Baumaßnahme betroffenen Flächen steht dem Träger des Vorhabens gemäß § 9 a Abs. 6 
FStrG ein Vorkaufsrecht zu. 
 
8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen,
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• dass die für das Verfahren zuständige Behörde und die für die Entscheidung über die Zu-
lässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, 
Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) ist,
• das über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschieden wer-
den wird,
• das die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG notwendigen Angaben ent-
halten und
• dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öffent-
lichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gem. § 9 Abs. 1 UVPG ist.

9. Informationen zum Verfahren finden Sie auch auf der Internetseite des Landesverwal-
tungsamtes (www.landesverwaltungsamt.sachsen-anhalt.de) beim zuständigen Referat Plan-
feststellung.

In Vertretung

          

Genz

Ev. Kirchspiel Staats

Bekanntmachung des Evangelischen Kirchspiel Staats

Der Kirchspielrat hat in der Sitzung am 23.11.2010 beschlossen die Friedhofsgebührenord-
nung vom 05.03.2001 wie folgt zu ändern:

Gemäß § 5 Abs. 5 werden die jährlichen Friedhofsunterhaltungsgebühren für alle Friedhöfe 
(Staats, Vollenschier, Wittenmoor, Vinzelberg) auf 12,00 Euro je Grab erhöht.
Die Friedhofsunterhaltungsgebühr ist im voraus für jeweils 2 Jahre zu entrichten.

Uchtspringe, 23.11.2010

gez.Rehbein   gez. Jung   gez. Fried
Vorsitzender   Ältester   Älteste

Unter Bezugnahme auf den Beschluss des Kirchspielrates vom 23.11.10 wird diese Ände-
rung kirchenaufsichtlich genehmigt.

gez. Weber
Amtsleiter
Kreiskirchenamt Salzwedel

Landesamt für Vermessung und  Stendal, den 17.01.2011
Geoinformation Sachsen- Anhalt  
Scharnhorststr. 89   Telefon: Zentrale  03931/252 0
39576 Stendal    Durchwahl 03931/252 403
(Sonderungsbehörde)  Fax:   03931/252 499
    E-mail: flaechenmanagement.stendal@
     lvermgeo.sachsen-anhalt.de 

Mitteilung zum Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz

in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz

Sonderungsplan Nr. 20725/2007 Teilverfahren 21106/2008

Auslegung des Sonderungsplanentwurfes

In der Gemeinde: Hansestadt Stendal Gemarkung: Wittenmoor

Flur:  1  Flurstücke: 63/3 und 65/5
  2    154

Bezeichnung: L 30 - Wittenmoor

ist ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonderung unvermessener und überbauter Grund-
stücke nach der Karte (Bodensonderungsgesetz - BoSoG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. 
I S. 2182, 2215) in Verbindung mit dem Gesetz zur Bereinigung der Rechtsverhältnisse an 
Verkehrsflächen und anderen öffentlich genutzten privaten Grundstücken (Verkehrsflächen-
bereinigungsgesetz - VerkFlBerG) vom 26. Oktober 2001 (BGBl. I. S. 2716) eingeleitet wor-
den. Hierdurch sollen die Rechtsverhältnisse an Grundstücken privater Eigentümer bereinigt 
werden, die zwischen dem 09.05.1945 und dem 02.10.1990 durch die öffentliche Hand in 
Anspruch genommen wurden.
Der Entwurf des Sonderungsplanes sowie die zu seiner Aufstellung verwandten Unterlagen 
liegen

vom 26.01.2011 bis 25.02.2010
in den Diensträumen der Sonderungsbehörde aus.

Die Einsicht ist während folgender Zeiten möglich:
 Montag, Mittwoch, Donnerstag 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
 Dienstag 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 Freitag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Die Einsichtnahme außerhalb der oben genannten Zeiten ist nach telefonischer Absprache 

ebenfalls möglich.
Das betroffene Gebiet ist in der beigefügten Karte gekennzeichnet.

Alle Planbetroffenen sowie Inhaber von Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermö-
gensgesetz oder aus Restitution (§ 11 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes) oder von 
beschränkten dinglichen Rechten am Grundstück oder Rechten an dem Grundstück können 
innerhalb des o.g. Zeitraumes den Entwurf des Sonderungsplanes sowie seine Unterlagen 
einsehen und Einwände gegen die getroffenen Feststellungen erheben.
Die Einwände sind bei der oben bezeichneten Sonderungsbehörde schriftlich oder zur Nie-
derschrift zu erheben.
Im Auftrag

gez. Klaus Schikora                                                                        
 

Auszug aus der Topographischen Karte 1:10.000

           Grenze des Verfahrensgebietes

Die Vervielfältigung ist nur für eigene, nicht gewerbliche Zwecke gestattet (§ 13 Abs.5, § 22 
Abs. 1 Nr. 7 des Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes Sachsen-Anhalt in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15.09.2004 GVBl. LSA S.716)

Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 26. Januar 2011, Nr. 2

Seite 21

          

Amtsblatt für den Landkreis Stendal

Herausgeber:   Landkreis Stendal, Hospitalstraße 1/2, 39576 Stendal,
 Telefon: 0 39 31/60 75 28

Verantwortlich für die Redaktion: Pressestelle
Das Amtsblatt erscheint im General-Anzeiger, Ausgabe Altmark-Ost
Verteilung:   kostenlos an alle frei zugänglichen Haushalte, Betriebe 
 und Institutionen
Satz: Profitext e. K., Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg, 
 Telefon: 03 91/59 99-439
Bezug:   General-Anzeiger Stendal, Hallstraße 51, 
 39576 Stendal, Telefon: 0 39 31/6 38 99 31


